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Synopse: 

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge   

Die Synopse enthält alle geplanten wesentlichen Änderungen  

- des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB 
- des Haushaltsgrundsätzegesetz, HGrG 
- der Bundeshaushaltsordnung, BHO 
- des Wettbewerbsregistergesetzes, WRegG 
- der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, VgV 
- der Vergabestatistikverordnung, VergStatVO 

 
 

Bearbeitungsstand.  07.08. 2025 – 20.20 Uhr 

Zusammenstellung: Rudolf Ley / Dietmar Altus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Norm Geltendes Recht Änderung durch den Entwurf des 
Vergabebeschleunigungsgesetzes 
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1. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
 

§ 97 Abs. 2 
Grundsätze der Vergabe 
 
Einschränkungen des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes 
mit Blick auf die Zulassung 
bestimmter Drittstaatsbieter zu 
Vergabeverfahren 
 

 
Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu 
behandeln, es sei denn, eine Ungleichbehandlung ist 
aufgrund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder 
gestattet. 
 

 
Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu 
behandeln, es sei denn, eine Ungleichbehandlung ist 
unionsrechtlich oder aufgrund eines Bundesgesetzes 
geboten oder gestattet.  
 

§ 97 Abs.4 
Grundsätze der Vergabe 
 
Ausnahme vom Losgrundsatz 
bei dringlichen 
Infrastrukturvorhaben aus dem 
Sondervermögen Infrastruktur 
und Klimaneutralität  
 
Möglichkeit, Auftragnehmer bei 
der Vergabe von 
Unteraufträgen zur 
Berücksichtigung der 
Interessen von KMU zu 
verpflichten 
 
 

 
Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen. 
Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und 
getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu 
vergeben. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen 
vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische 
Gründe dies erfordern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen. 
Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und 
getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. 
Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben 
werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies 
erfordern.  
 

Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen auch zusammen 
vergeben werden, wenn zeitliche Gründe dies bei der 
Durchführung von aus dem Sondervermögen 
Infrastruktur und Klimaneutralität finanzierten 
Infrastrukturvorhaben, deren geschätzter Auftrags- 
oder Vertragswert ohne Umsatzsteuer das 
Zweieinhalbfache der Schwellenwerte nach § 106 
Absatz 2 GWB erreicht oder über-schreitet, erfordern.  

Auftraggeber können im Fall einer Gesamtvergabe 
nach Satz 3 oder 4 Auftragnehmer verpflichten, bei der 
Erteilung von Unteraufträgen die Interessen von 
kleinen und mittleren Unternehmen besonders zu 
berücksichtigen.  
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Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber 
oder Sektorenauftraggeber ist, mit der Wahrnehmung oder 
Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, 
verpflichtet der öffentliche Auftraggeber oder 
Sektorenauftraggeber das Unternehmen, sofern es 
Unteraufträge vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu 
verfahren. 
 

Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher 
Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber ist, mit der 
Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen 
Aufgabe betraut, verpflichtet der öffentliche 
Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber das 
Unternehmen, sofern es Unteraufträge vergibt, nach 
den Sätzen 1 bis 4 zu verfahren.“ 
 

 

 
§ 103 Abs. 1 
Öffentliche Aufträge, 
Rahmenvereinbarungen, 
Wettbewerbe 
 
Definition der 
Entgeltlichkeit eines 
Vertrages 

 
Öffentliche Aufträge sind entgeltliche Verträge zwischen 
öffentlichen Auftraggebern oder Sektorenauftraggebern und 
Unternehmen über die Beschaffung von Leistungen, die die 
Lieferung von Waren, die Ausführung von Bauleistungen oder 
die Erbringung von Dienstleistungen zum Gegenstand haben.  
 

 
Öffentliche Aufträge sind entgeltliche Verträge zwischen 
öffentlichen Auftraggebern oder Sektorenauftraggebern und 
Unternehmen über die Beschaffung von Leistungen, die die 
Lieferung von Waren, die Ausführung von Bauleistungen oder 
die Erbringung von Dienstleistungen zum Gegenstand haben.  
 
Ein Vertrag ist entgeltlich im Sinne des Satzes 1, wenn sich 
jede Partei rechtsverbindlich verpflichtet, eine Leistung im 
Gegenzug für eine andere zu erbringen. Leistung und 
Gegenleistung sind rechtsverbindlich im Sinne des Satzes 
2, wenn ihre Erfüllung einklagbar ist.“ 

 

 
§ 103 Abs. 3 
Öffentliche Aufträge, 
Rahmenvereinbarungen, 
Wettbewerbe 
 
Definition des 
Bauauftrages 
 

 
Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die 
gleichzeitige Planung und Ausführung 

 
Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder sowohl 
die Planung als auch die Ausführung  
 

 

 
§ 105 Abs. 1 
Konzessionen 

 
Konzessionen sind entgeltliche Verträge, mit denen ein oder 
mehrere Konzessionsgeber ein oder mehrere Unternehmen  

 
Konzessionen sind entgeltliche Verträge, mit denen ein oder 
mehrere Konzessionsgeber ein oder mehrere Unternehmen  



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definition der 
Entgeltlichkeit eines 
Vertrages 

 
1. mit der Erbringung von Bauleistungen betrauen 
(Baukonzessionen); dabei besteht die Gegenleistung entweder 
allein in dem Recht zur Nutzung des Bauwerks oder in diesem 
Recht zuzüglich einer Zahlung; oder  
 
2. mit der Erbringung und der Verwaltung von Dienstleistungen 
betrauen, die nicht in der Erbringung von Bauleistungen nach 
Nummer 1 bestehen (Dienstleistungskonzessionen); dabei 
besteht die Gegenleistung entweder allein in dem Recht zur 
Verwertung der Dienstleistungen oder in diesem Recht zuzüglich 
einer Zahlung.  
  
 

 
1. mit der Erbringung von Bauleistungen betrauen 
(Baukonzessionen); dabei besteht die Gegenleistung entweder 
allein in dem Recht zur Nutzung des Bauwerks oder in diesem 
Recht zuzüglich einer Zahlung; oder  
 
2. mit der Erbringung und der Verwaltung von Dienstleistungen 
betrauen, die nicht in der Erbringung von Bauleistungen nach 
Nummer 1 bestehen (Dienstleistungskonzessionen); dabei 
besteht die Gegenleistung entweder allein in dem Recht zur 
Verwertung der Dienstleistungen oder in diesem Recht 
zuzüglich einer Zahlung.  
 
§ 103 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.  
 
(Ein Vertrag ist entgeltlich im Sinne des Satzes 1, wenn sich 
jede Partei rechtsverbindlich verpflichtet, eine Leistung im 
Gegenzug für eine andere zu erbringen. Leistung und 
Gegenleistung sind rechtsverbindlich im Sinne des Satzes 
2, wenn ihre Erfüllung einklagbar ist.)  
 

 

 

 
§ 106 Abs. 2 
Schwellenwerte  
 
 
Geltung des 
Schwellenwertes für 
zentrale 
Regierungsbehörden 
nur noch für 
Bundeskanzleramt 
und die 
Bundesministerien 

 
Der jeweilige Schwellenwert ergibt sich 
 
1. für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die von öffentlichen 
Auftraggebern vergeben werden, aus Artikel 4 der Richtlinie 
2014/24/EU in der jeweils geltenden Fassung; der sich hieraus 
für zentrale Regierungsbehörden ergebende Schwellenwert ist  
 
von allen obersten Bundesbehörden sowie allen oberen 
Bundesbehörden und vergleichbaren Bundeseinrichtungen 
anzuwenden,  
 

 
Der jeweilige Schwellenwert ergibt sich 
 
1. für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die von öffentlichen 
Auftraggebern vergeben werden, aus Artikel 4 der Richtlinie 
2014/24/EU in der jeweils geltenden Fassung; der sich hieraus 
für zentrale Regierungsbehörden ergebende Schwellenwert ist  
 
vom Bundeskanzleramt und den Bundesministerien 
anzuwenden,  
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§ 106 Abs. 3 
Schwellenwerte  
 
Aufhebung der 
wiederholenden 
Bekanntgabe der 
geltenden EU-
Schwellenwerte im 
Bundesanzeiger 

 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gibt die 
geltenden Schwellenwerte unverzüglich, nachdem sie im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, im 
Bundesanzeiger bekannt.  
 
 

 
aufgehoben 

 

 
§ 107 Abs. 2 
Allgemeine Ausnahmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Dieser Teil ist ferner nicht auf öffentliche Aufträge und 
Konzessionen anzuwenden,  
 
1. bei denen die Anwendung dieses Teils den Auftraggeber 
dazu zwingen würde, im Zusammenhang mit dem 
Vergabeverfahren oder der Auftragsausführung Auskünfte zu 
erteilen, deren Preisgabe seiner Ansicht nach wesentlichen 
Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland im 
Sinne des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union widerspricht, oder  
 
2. die dem Anwendungsbereich des Artikels 346 Absatz 1 
Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterliegen.  
 
 
Wesentliche Sicherheitsinteressen im Sinne des Artikels 346 
Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union können insbesondere berührt sein, wenn der öffentliche 
Auftrag oder die Konzession verteidigungsindustrielle 
Schlüsseltechnologien betrifft. Ferner können im Fall des 
Satzes 1 Nummer 1 wesentliche Sicherheitsinteressen im 
Sinne des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union insbesondere berührt 
sein, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession  
 

 
(2) Dieser Teil ist ferner nicht auf öffentliche Aufträge und 
Konzessionen anzuwenden,  
 
1. bei denen die Anwendung dieses Teils den Auftraggeber 
dazu zwingen würde, im Zusammenhang mit dem 
Vergabeverfahren oder der Auftragsausführung Auskünfte zu 
erteilen, deren Preisgabe seiner Ansicht nach wesentlichen 
Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland im 
Sinne des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union widerspricht, 
oder  
 
2. die dem Anwendungsbereich des Artikels 346 Absatz 1 
Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterliegen.  
 
 
Wesentliche Sicherheitsinteressen im Sinne des Artikels 346 
Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union können insbesondere berührt sein, wenn der öffentliche 
Auftrag oder die Konzession verteidigungsindustrielle 
Schlüsseltechnologien betrifft. Ferner können im Fall des 
Satzes 1 Nummer 1 wesentliche Sicherheitsinteressen im 
Sinne des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union insbesondere 
berührt sein, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession  
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Bereichsausnahme für 
Aufträge zum Zwecke 
nachrichtendienstlicher 
Tätigkeiten 

1. sicherheitsindustrielle Schlüsseltechnologien betreffen  
    oder  
2. Leistungen betreffen, die 
    a) für den Grenzschutz, die Bekämpfung des Terroris- 
        mus oder der organisierten Kriminalität oder für ver- 
       deckte Tätigkeiten der Polizei oder der Sicherheits- 
       kräfte bestimmt sind, oder  
    b) Verschlüsselung betreffen  
    und soweit ein besonders hohes Maß an Vertraulichkeit   
    erforderlich ist.  
 
 

 
1. sicherheitsindustrielle Schlüsseltechnologien betreffen  
    oder  
2. Leistungen betreffen, die 
    a) für den Grenzschutz, die Bekämpfung des Terroris- 
        mus oder der organisierten Kriminalität, für Zwecke   
        nachrichtendienstlicher Tätigkeiten oder für ver- 
       deckte Tätigkeiten der Polizei, des Zolls oder der 
       Sicherheitskräfte bestimmt sind, oder  
    b) Verschlüsselung betreffen oder 
    c) die Schaffung militärisch nutzbarer Infrastruktur  
        betreffen 
    und soweit ein besonders hohes Maß an Vertraulichkeit   
    erforderlich ist.  
 

 

 
§ 108  
Öffentlich-öffentliche 
Zusammenarbeit 
 

 
Ausnahmen bei öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit 
 
 

 
Anwendbarkeit bei öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit 

 

 

 
§ 108 Abs. 4 
Öffentlich-öffentliche 
Zusammenarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen, bei denen der öffentliche Auftraggeber im 
Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 über eine juristische Person des 
privaten oder öffentlichen Rechts zwar keine Kontrolle im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 1 ausübt, aber 
 
1. der öffentliche Auftraggeber gemeinsam mit anderen  
    öffentlichen Auftraggebern über die juristische Person  
    eine ähnliche Kontrolle ausübt wie jeder der öffentlichen  
    Auftraggeber über seine eigenen Dienststellen,  
 
2. mehr als 80 Prozent der Tätigkeiten der juristischen  

 
Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen, bei denen der öffentliche Auftraggeber im 
Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 über eine juristische Person 
des privaten oder öffentlichen Rechts zwar keine Kontrolle im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 ausübt, aber 
 
1. der öffentliche Auftraggeber gemeinsam mit anderen  
    öffentlichen Auftraggebern über die juristische Person  
    eine ähnliche Kontrolle ausübt wie jeder der öffentlichen  
    Auftraggeber über seine eigenen Dienststellen,  
 
2. mehr als 80 Prozent der Tätigkeiten der juristischen  
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Erleichterung der 
öffentlich-
öffentlichen 
Zusammenarbeit 

    Person der Ausführung von Aufgaben dienen, mit denen  
    sie von den öffentlichen Auftraggebern oder von einer  
    anderen juristischen Person, die von diesen Auftragge- 
    bern kontrolliert wird, betraut wurde, und  
 
 
3. an der juristischen Person keine direkte private Kapital- 
   beteiligung besteht; Absatz 1 Nummer 3 zweiter Halb- 
   satz gilt entsprechend.  
 
 

    Person der Ausführung von Aufgaben dienen, mit de- 
    nen sie von den öffentlichen Auftraggebern oder von  
    einer anderen juristischen Person, die von diesen Auf- 
    traggebern kontrolliert wird, betraut wurde, und  
 
 
3. an der juristischen Person keine direkte private Kapital- 
    beteiligung besteht; Absatz 1 Nummer 3 zweiter Halb- 
    satz gilt entsprechend.  
 
Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 gelten entsprechend. An der 
gemeinsamen Kontrolle nach Satz 1 Nummer 1 können 
auch solche juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
beteiligt sein, die zu dem besonderen Zweck gegründet 
wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben 
nichtgewerblicher Art zu erfüllen, aber die weiteren 
Voraussetzungen des § 99 Nummer 2 nicht erfüllen.  
 

 
§ 108 Abs. 6 
Öffentlich-öffentliche 
Zusammenarbeit 
 
 
 
Anpassung an 
EuGH-
Rechtsprechung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieser Teil ist ferner nicht anzuwenden auf Verträge, die 
zwischen zwei oder mehreren öffentlichen Auftraggebern im 
Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 geschlossen werden, wenn  
 
 
1. der Vertrag eine Zusammenarbeit zwischen den betei- 
    ligten öffentlichen Auftraggebern begründet oder erfüllt,  
    um sicherzustellen, dass die von ihnen zu erbringenden  
    öffentlichen Dienstleistungen im Hinblick auf die Errei- 
    chung gemeinsamer Ziele ausgeführt werden, 
 
2. die Durchführung der Zusammenarbeit nach Nummer 1  
    ausschließlich durch Überlegungen im Zusammenhang  
    mit dem öffentlichen Interesse bestimmt wird und 
 
3. die öffentlichen Auftraggeber auf dem Markt weniger als  
    20 Prozent der Tätigkeiten erbringen, die durch die Zu- 
    sammenarbeit nach Nummer 1 erfasst sind.  
 
 

 
(6) Dieser Teil ist ferner nicht anzuwenden auf öffentliche 
Aufträge, die zwischen zwei oder mehreren öffentlichen 
Auftraggebern im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 geschlossen 
werden, wenn  
 
1. der öffentliche Auftrag eine auf einer gemeinsamen  
    Kooperationsvereinbarung beruhende Zusammen 
    arbeit zwischen den beteiligten öffentlichen Auftragge 
    bern zur Erreichung gemeinsamer Ziele begründet oder  
    erfüllt,  
 
2. die Durchführung der Zusammenarbeit nach Nummer 1  
    ausschließlich durch Überlegungen im Zusammenhang  
    mit dem öffentlichen Interesse bestimmt wird,  
 
3. die öffentlichen Auftraggeber auf dem Markt weniger als  
    20 Prozent der Tätigkeiten erbringen, die durch die  
    Zusammenarbeit nach Nummer 1 erfasst sind und 
 
4. kein privater Dritter unmittelbar aufgrund der Zu- 
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Anpassung an EuGH 
Rechtsprechung  

     sammenarbeit einen Vorteil gegenüber seinen  
    Wettbewerbern erhält.  
 
Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.  
 

 

 
§ 108 Abs. 7 
Öffentlich-öffentliche 
Zusammenarbeit 
 
Klarstellung der 
Voraussetzungen 
einer Betrauung 
 
Hinweis:  
Aus Absatz 7 wird 
Absatz 8 und aus 
Absatz wird Absatz 9 

 
- Eine Betrauung nach Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 4 

Nummer 2 liegt vor, wenn eine dem Zuständigkeitsbereich 
des öffentlichen Auftraggebers unter- fallende Aufgabe 
erkennbar, inhaltlich festgelegt und rechtsverbindlich an 
die juristische Person des öffentlichen oder privaten 
Rechts übertragen wurde. Die Betrauung kann auch solche 
Tätigkeiten umfassen, die der öffentliche Auftraggeber 
oder eine andere von ihm kontrollierte juristische Person 
zur Erfüllung einer Zusammenarbeit nach Absatz 6 
erbringt.“ 
 

 

 

 

 
§ 113 
Verordnungsermächtigung 
 
Ermächtigung zur 
Festlegung von 
Anforderungen an die 
Beschaffung 
klimafreundlicher 
Leistungen in 
Rechtsverordnungen 
 
Hinweis: 

 
- 

 
Abs. 1 
 
9. verpflichtender Anforderungen an die 
Klimafreundlichkeit bei der Beschaffung von Leistungen 
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Nr. 9 wird neu 
aufgenommen 
 
 
Ermächtigung zur 
Änderung der Verweise 
auf die VOB/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ermächtigung zur 
Änderung weiterer 
Verweise  
 
 
Abs. 2 und 3 werden neu 
aufgenommen 
 

 
 
Abs. 2 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
die in Vorschriften dieses Gesetzes oder in einer 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung 
enthaltenen Verweise auf die Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen zu ändern, soweit 
dies zur Anpassung an eine Änderung der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen erforderlich ist. 

Abs. 3 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
die in diesem Gesetz oder in anderen Rechtsvorschriften 
des Bundes enthaltenen Verweise auf die nach dieser 
Vorschrift erlassenen Rechtsverordnungen abzuändern, 
soweit dies zur Anpassung an eine Änderung dieser 
Rechtsverordnungen erforderlich ist.“ 
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§ 114 Abs. 3 
Monitoring, 
Vergabestatistik, 
Datenservice 
Öffentlicher Einkauf 
 
Regelung zum 
Datenservice 
Öffentlicher Einkauf 
auf Gesetzesebene 
 
Abs. 3 wird neu 
aufgenommen 
 
 

 
- 

 
Der Datenservice Öffentlicher Einkauf ist beim 
Beschaffungsamt des BMI eingerichtet und wird dort 
betrieben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 117 
Besondere Ausnahmen 
für Vergaben, die 
Verteidigung- oder 
Sicherheitsaspekte 
umfassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abs. 1 
Bei öffentlichen Aufträgen und Wettbewerben, die 
Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte umfassen, ohne 
verteidigungs- oder sicherheitsspezifische Aufträge zu sein, ist 
dieser Teil nicht anzuwenden, 
 
1.soweit der Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen der 
Bundesrepublik Deutschland nicht durch weniger 
einschneidende Maßnahmen gewährleistet werden kann, zum 
Beispiel durch Anforderungen, die auf den Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationen abzielen, die der öffentliche 
Auftraggeber im Rahmen eines Vergabeverfahrens zur 
Verfügung stellt, 
 
2. soweit die Voraussetzungen des Artikels 346 Absatz 1 
Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union erfüllt sind, 
 
3.wenn die Vergabe und die Ausführung des Auftrags für 
geheim erklärt werden oder nach den Rechts- oder 

 
Abs. 1 
Bei öffentlichen Aufträgen und Wettbewerben, die 
Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte umfassen, ohne 
verteidigungs- oder sicherheitsspezifische Aufträge zu sein, ist 
dieser Teil nicht anzuwenden, 

1. soweit der Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen der 
Bundesrepublik Deutschland nicht durch weniger 
einschneidende Maßnahmen gewährleistet werden kann, zum 
Bei-spiel durch Anforderungen, die auf den Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationen abzielen, die der öffentliche 
Auftraggeber im Rahmen eines Vergabeverfahrens zur 
Verfügung stellt, 

2. soweit die Voraussetzungen des Artikels 346 Absatz 1 
Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union erfüllt sind, 

3. wenn die Vergabe und die Ausführung des Auftrags für 
geheim erklärt werden oder nach den Rechts- oder 
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Verwaltungsvorschriften besondere Sicherheitsmaßnahmen 
erfordern; Voraussetzung hierfür ist eine Feststellung darüber, 
dass die betreffenden wesentlichen Interessen nicht durch 
weniger einschneidende Maßnahmen gewährleistet werden 
können, zum Beispiel durch Anforderungen, die auf den Schutz 
der Vertraulichkeit der Informationen abzielen, 
 
4.wenn der öffentliche Auftraggeber verpflichtet ist, die Vergabe 
oder Durchführung nach anderen Vergabeverfahren 
vorzunehmen, die festgelegt sind durch 
 
a) eine im Einklang mit den EU-Verträgen geschlossene 
internationale Übereinkunft oder Vereinbarung zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und einem oder mehreren 
Staaten, die nicht Vertragsparteien des Übereinkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum sind, oder ihren 
Untereinheiten über Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen für ein 
von den Unterzeichnern gemeinsam zu verwirklichendes oder 
zu nutzendes Projekt, 
 
b) eine internationale Übereinkunft oder Vereinbarung im 
Zusammenhang mit der Stationierung von Truppen, die 
Unternehmen betrifft, die ihren Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland oder einem Staat haben, der nicht Vertragspartei 
des Übereinkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraums ist, oder 
 
c) eine internationale Organisation oder 
 
5.wenn der öffentliche Auftraggeber gemäß den Vergaberegeln 
einer internationalen Organisation oder internationalen 
Finanzierungseinrichtung einen öffentlichen Auftrag vergibt 
oder einen Wettbewerb ausrichtet und dieser öffentliche Auftrag 
oder Wettbewerb vollständig durch diese Organisation oder 
Einrichtung finanziert wird. Im Falle einer überwiegenden 
Kofinanzierung durch eine internationale Organisation oder 
eine internationale Finanzierungseinrichtung einigen sich die 
Parteien auf die anwendbaren Vergabeverfahren. 
 

Verwaltungsvorschriften besondere Sicherheitsmaßnahmen 
er- fordern; Voraussetzung hierfür ist eine Feststellung darüber, 
dass die betreffenden wesentlichen Interessen nicht durch 
weniger einschneidende Maßnahmen gewährleistet werden 
können, zum Beispiel durch Anforderungen, die auf den Schutz 
der Vertraulichkeit der Informationen abzielen, 

4. wenn der öffentliche Auftraggeber verpflichtet ist, die 
Vergabe oder Durchführung nach anderen Vergabeverfahren 
vorzunehmen, die festgelegt sind durch 

a) eine im Einklang mit den EU-Verträgen geschlossene 
internationale Übereinkunft oder Vereinbarung zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und einem oder mehreren 
Staaten, die nicht Vertragsparteien des Übereinkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum sind, oder ihren 
Untereinheiten über Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen für ein 
von den Unterzeichnern gemeinsam zu verwirklichendes oder 
zu nutzendes Projekt, 

b) eine internationale Übereinkunft oder Vereinbarung im 
Zusammenhang mit der Stationierung von Truppen, die 
Unternehmen betrifft, die ihren Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland oder einem Staat haben, der nicht Vertragspartei 
des Übereinkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraums ist, oder 

c) eine internationale Organisation oder 

5. wenn der öffentliche Auftraggeber gemäß den 
Vergaberegeln einer internationalen Organisation oder 
internationalen Finanzierungseinrichtung einen öffentlichen 
Auftrag vergibt oder einen Wettbewerb ausrichtet und dieser 
öffentliche Auftrag oder Wettbewerb vollständig durch diese 
Organisation oder Einrichtung finanziert wird. Im Falle einer 
überwiegenden Kofinanzierung durch eine internationale 
Organisation oder eine internationale 
Finanzierungseinrichtung einigen sich die Parteien auf die 
anwendbaren Vergabeverfahren. 
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Ausnahme vom 
Losgrundsatz 

Bisheriger Wortlaut des § 117 wird Abs. 1 
 
 

 
Abs. 2 
Bis zum Ablauf des 31. Dezembers 2030 ist § 97 Absatz 4 
Satz 2 bis 6 bei verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen nach § 104 
nicht an-zuwenden.“ 
 

§ 121 Abs. 1 
Leistungsbeschreibung 
 
Verminderung des 
Aufwands bei 
Erstellung und Analyse 
der 
Leistungsbeschreibung 
durch Streichung der 
Anforderung einer 
erschöpfenden 
Leistungsbeschreibung 

 
In der Leistungsbeschreibung ist der Auftragsgegenstand so 
eindeutig und erschöpfend wie möglich zu beschreiben, sodass 
die Beschreibung für alle Unternehmen im gleichen Sinne 
verständlich ist und die Angebote miteinander verglichen 
werden können. Die Leistungsbeschreibung enthält die 
Funktions- oder Leistungsanforderungen oder eine 
Beschreibung der zu lösenden Aufgabe, deren Kenntnis für die 
Erstellung des Angebots erforderlich ist, sowie die Umstände 
und Bedingungen der Leistungserbringung.  
 

 
In der Leistungsbeschreibung ist der Auftragsgegenstand so 
eindeutig wie möglich zu beschreiben, sodass die 
Beschreibung für alle Unternehmen im gleichen Sinne 
verständlich ist und die Angebote miteinander verglichen 
werden können. Die Leistungsbeschreibung enthält die 
Funktions- oder Leistungsanforderungen oder eine 
Beschreibung der zu lösenden Aufgabe, deren Kenntnis für die 
Erstellung des Angebots erforderlich ist, sowie die Umstände 
und Bedingungen der Leistungserbringung.  
 

 

 
§ 122 Abs. 3 
Eignung 
 
Gesetzliche Verankerung des 
Vorrangs von Eigenerklärungen 
sowie Vorlage der Nachweise nur 
von aussichtsreichen Bewerbern 
und Bietern 
 

 
Der Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von 
Ausschlussgründen nach den §§ 123 und 124 kann ganz 
oder teilweise durch die Teilnahme an 
Präqualifizierungssystemen erbracht werden.  
 

 
Der Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von 
Ausschlussgründen nach den §§ 123 und 124 soll durch 
Eigenerklärungen erfolgen. Über Eigenerklärungen 
hinausgehende Unterlagen sollen im Verlauf des 
Verfahrens nur von aussichtsreichen Bewerbern oder 
Bietern verlangt werden. Der Nachweis kann ganz oder 
teilweise durch die Teilnahme an 
Präqualifizierungssystemen erbracht werden.  
 

 
§ 122 Abs. 4 
Eignung 
 
Gesetzliche Betonung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

 
Eignungskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in 
Verbindung und zu diesem in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. Sie sind in der 
Auftragsbekanntmachung, der Vorinformation oder der 
Aufforderung zur Interessensbestätigung aufzuführen. 

 
Eignungskriterien und geforderten Eignungsnachweise 
müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und 
zu diesem sowie dem Auftragswert in einem 
angemessenen Verhältnis stehen. Der Grundsatz der 
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bei der Festlegung von 
Eignungskriterien und 
Eignungsnachweisen 
 
Verlinkung der Eignungskriterien 
in den Vergabeunterlagen 
 

Verhältnismäßigkeit nach § 97 Absatz 1 Satz 2 ist zu 
wahren.  

Die Eignungskriterien und Eignungsnachweise sind 
in der Auftragsbekanntmachung, der Vorinformation 
oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung 
anzugeben. 

In der Bekanntmachung kann auf die elektronische 
Adresse der Vergabeunterlagen verwiesen werden, 
soweit in der Bekanntmachung erkennbar ist, an 
welcher genauen Stelle der direkt zu verlinkenden 
Vergabeunterlagen die Eignungskriterien aufgeführt 
sind. 
 

 
§ 124 Abs. 1 
Fakultative Ausschlussgründe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klarstellung zum Nachweis einer 
schweren Verfehlung 
 
 
 
 
 

 
Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 
von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn  
 
1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher  
    Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial-  
    oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,  
 
2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das 
Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren 
oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet 
worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens 
mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das 
Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder 
seine Tätigkeit eingestellt hat, 
 
3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit  
    nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat,  
    durch die die Integrität des Unternehmens infrage ge- 
    stellt wird; § 123 Ab-satz 3 ist entsprechend anzuwen- 
    den,  

 
Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 
von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn  
 
1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher  
    Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial-  
    oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,  
 
2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das 
Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren 
oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet 
worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens 
mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das 
Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder 
seine Tätigkeit eingestellt hat, 
 
3. der öffentliche Auftraggeber auf geeignete Weise 
nachweisen kann, dass das Unternehmen im Rahmen 
der beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung 
begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens 
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Erleichterung beim Nachweis bei 
der mangelhaften Erfüllung eines 
früheren Auftrags 
 
 
 

 
4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhalts 
    punkte dafür verfügt, dass das Unternehmen mit ande- 
    ren Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Ver- 
    haltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine  
    Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des  
    Wettbewerbs bezwecken oder bewirken 
 
5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Verga- 
    beverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Un- 
    abhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber 
tätigen Person bei der Durchführung des 
Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch 
andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht 
wirksam beseitigt werden kann,  
 
6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass 
das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des 
Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese 
Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger 
einschneidende  
Maßnahmen beseitigt werden kann,  
 
 
7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der 
Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder 
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd 
mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen 
Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer 
vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, 
 
8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder  
    Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung 
begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht 
in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu 
übermitteln, oder  
 
9. das Unternehmen  

infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend 
anzuwenden,  
 
4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhalts 
    punkte dafür verfügt, dass das Unternehmen mit ande- 
    ren Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Ver- 
    haltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine  
    Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des  
    Wettbewerbs bezwecken oder bewirken 
 
5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Verga- 
    beverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Un- 
    abhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber 
    tätigen Person bei der Durchführung des 
    Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der 
    durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen 
    nicht wirksam beseitigt werden kann,  
 
6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass 
das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des 
Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese 
Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger 
einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann,  
 
 
7. das Unternehmen bei der Erfüllung einer 
wesentlichen Anforderung im Rahmen eines früheren 
öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags 
erhebliche oder fortdauernde Mängel erkennen 
lassen hat, die die Erklärung einer vorzeitigen 
Beendigung dieses früheren Auftrags, die Forderung 
nach Schadenersatz oder andere vergleichbare 
Rechtsfolgen nach sich gezogen haben,  
 
8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder  
    Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung 
    begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder 
    nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu 
    übermitteln, oder  
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    a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des 
öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu 
beeinflussen, 
    b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, 
durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren 
erlangen könnte, oder  
    c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen 
übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des 
öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen 
könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu 
übermitteln. 
 

 
9. das Unternehmen  
    a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des 
öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu 
beeinflussen, 
    b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, 
durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren 
erlangen könnte, oder  
    c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende 
Informationen übermittelt hat, die die 
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers 
erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche 
Informationen zu übermitteln. 
 

 
§ 124 Abs. 2 
Fakultative Ausschlussgründe 
 
 
 
 

 
§ 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes, § 19 des Mindestlohngesetzes, § 21 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes vom 16. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2959) bleiben unberührt.  
 

 
§ 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes, § 19 des Mindestlohngesetzes, § 21 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes vom 16. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2959) bleiben unberührt.  
 

 

 
§ 128 Abs. 1 
Auftragsausführung 
 
 
 
Verpflichtung zur 
Beachtung der 
Entgeltgleichheit 
zwischen den 
Geschlechtern 
 
 
 
 

 
Unternehmen haben bei der Ausführung des öffentlichen 
Auftrags alle für sie geltenden rechtlichen Verpflichtungen 
einzuhalten, insbesondere Steuern, Abgaben und Beiträge zur 
Sozialversicherung zu entrichten, die arbeitsschutzrechtlichen 
Regelungen einzuhalten und den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern wenigstens diejenigen 
Mindestarbeitsbedingungen ein-schließlich des Mindestentgelts 
zu gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach 
dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes für allgemein verbindlich erklärten 
Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder einer nach § 3a des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich 
vorgegeben werden.  

 
Unternehmen haben bei der Ausführung des öffentlichen 
Auftrags alle für sie geltenden rechtlichen Verpflichtungen 
einzuhalten, insbesondere Steuern, Abgaben und Beiträge zur 
Sozialversicherung zu entrichten, die arbeitsschutzrechtlichen 
Re-gelungen, und die rechtlichen Vorgaben über die 
Gleichbehandlung der Geschlechter in Bezug auf die 
Entgeltgleichheit einzuhalten und den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern wenigstens diejenigen 
Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts 
zu gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach 
dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes für allgemein verbindlich erklärten 
Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder einer nach § 3a des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes erlassenen 
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 Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich 
vorgegeben werden.  
 

 
§ 128 Abs. 2 
Auftragsausführung 
 
 
Berücksichtigung von 
Belangen der 
Versorgungssicherheit 
und digitale 
Souveränität als 
Ausführungsbedingung 
 
 

 
Öffentliche Auftraggeber können darüber hinaus besondere 
Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags 
(Ausführungsbedingungen) festlegen, sofern diese mit dem 
Auftragsgegenstand entsprechend § 127 Absatz 3 in 
Verbindung stehen. Die Ausführungsbedingungen müssen sich 
aus der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
ergeben. Sie können insbesondere wirtschaftliche, 
innovationsbezogene, umweltbezogene, soziale oder 
beschäftigungspolitische Belange oder den Schutz der 
Vertraulichkeit von Informationen umfassen.  
 

 
Öffentliche Auftraggeber können darüber hinaus besondere 
Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags 
(Ausführungsbedingungen) festlegen, sofern diese mit dem 
Auftragsgegenstand entsprechend § 127 Absatz 3 in 
Verbindung stehen. Die Ausführungsbedingungen müssen sich 
aus der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
ergeben. Sie können insbesondere wirtschaftliche, 
innovationsbezogene, umweltbezogene, soziale oder 
beschäftigungspolitische Belange, Belange der 
Versorgungssicherheit oder der digitalen Souveränität 
oder den Schutz der Vertraulichkeit von Informationen 
umfassen.  
 

 

 
§ 134 Abs. 1 
Informations- und 
Wartepflicht 
 
 
Klarstellung 
Formerfordernis 
 

 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht 
berücksichtigt werden sollen, über den Namen des 
Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über 
die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres 
Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies 
gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die 
Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor 
die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die 
betroffenen Bieter ergangen ist.  
 

 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht 
berücksichtigt werden sollen, über den Namen des 
Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, 
über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres 
Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich schriftlich oder elektronisch 
zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine 
Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die 
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. 

 

 
§ 134 Abs. 3 
Informations- und 
Wartepflicht 
 
 

 
Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das 
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen 
besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist.  
 
 

 
Die Informations- und Wartepflicht entfällt in Fällen, in denen 
 
1. das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist oder 
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Entfall der 
Informations- und 
Wartepflicht auch bei 
sog. 
„Miniwettbewerben“ 
im Rahmen einer 
Rahmenvereinbarung 
sowie bei Nutzung 
eines dynamischen 
Beschaffungssystems 
 

 
 
 
 
Im Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer Aufträge 
können öffentliche Auftraggeber beschließen, bestimmte 
Informationen über die Zuschlagserteilung oder den Abschluss 
einer Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die 
Offenlegung den Gesetzesvollzug behindert, dem öffentlichen 
Interesse, insbesondere Verteidigungs- oder 
Sicherheitsinteressen, zuwiderläuft, berechtigte geschäftliche 
Interessen von Unternehmen schädigt oder den lauteren 
Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen könnte. 

 
2. eine Leistung bei der Nutzung einer 
Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen 
Beschaffungssystems vergeben werden soll. 
 
Im Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer Aufträge 
können öffentliche Auftraggeber beschließen, bestimmte 
Informationen über die Zuschlagserteilung oder den Abschluss 
einer Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die 
Offenlegung den Gesetzesvollzug behindert, dem öffentlichen 
Interesse, insbesondere Verteidigungs- oder 
Sicherheitsinteressen, zuwiderläuft, berechtigte geschäftliche 
Interessen von Unternehmen schädigt oder den lauteren 
Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen könnte.“ 

 

§ 135 Abs. 2 
Unwirksamkeit 
 
 
 
Beschleunigung 
Vergabeverfahren 

 
Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, 
wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und 
Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den 
Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate 
nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im 
Amtsblatt der Europäischen Union. 

 
Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, 
wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und 
Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den 
Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate 
nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im 
Amtsblatt der Europäischen Union. 
 
Nach Ablauf der Fristen in den Sätzen 1 und 2 ist ein Antrag 
nach § 160, mit welchem die Feststellung der 
Unwirksamkeit nach Absatz 1 begehrt wird, unstatthaft. 
 

 

 
§ 135 Abs. 4 
Unwirksamkeit 
 

 
- 

 
4. Abweichend von Absatz 1 kann ein Vertrag als nicht von 
Anfang an unwirksam erachtet werden, wenn nach Prüfung 
aller maßgeblichen Gesichtspunkte zwingende Gründe des 



18 
 

Absehen von der 
Unwirksamkeit eines 
Vertrages bei 
zwingenden Gründen 
des 
Allgemeininteresses 
 
 
 
Hinweis: 
Abs. 4 ist neu 
aufgenommen 

Allgemeininteresses dies ausnahmsweise rechtfertigen. In 
diesem Fall hat die Vergabekammer oder das 
Beschwerdegericht eine Geldsanktion gegen den 
Auftraggeber zu verhängen oder die Verkürzung der 
Laufzeit des Vertrags auszusprechen. Derartige alternative 
Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein.“ 
 

 

 
§ 145 Abs. 4 
Besondere Ausnahmen 
für die Vergabe von 
verteidigungs- und 
sicherheitsspezifischen 
Aufträgen 
 
Bereichsausnahme für 
Aufträge zum Zwecke 
nachrichtendienstlicher 
Tätigkeiten 

 
Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von 
verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen 
Aufträgen, die  
 
1. den Zwecken nachrichtendienstlicher Tätigkeiten  
    dienen,  
 
7. besonderen Verfahrensregeln unterliegen 
    c) die für eine internationale Organisation gelten, wenn diese  
        für ihre Zwecke Beschaffungen tätigt oder wenn ein  
       Mitgliedstaat öffentliche Aufträge nach diesen Regeln  
       vergeben muss.  
 

 
Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von 
verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen 
Aufträgen, die  
 
1. den Zwecken nachrichtendienstlicher Tätigkeiten, ein 
    schließlich des militärischen Nachrichtenwesens, 
dienen,  
 
7. besonderen Verfahrensregeln unterliegen 
    c) die für eine internationale Organisation gelten, wenn 
diese  
        für ihre Zwecke, einschließlich ihrer satzungsgemäßen  
        Zwecke, Beschaffungen tätigt oder wenn ein Mitgliedstaat  
        öffentliche Aufträge nach diesen Regeln vergeben muss.  
 

 

 
§ 147 
Sonstige anwendbare 
Vorschriften 
 
 

 
Im Übrigen gelten für die Vergabe von verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen die §§ 120, 121 
Ab-satz 1 und 3 sowie die §§ 122 bis 135 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass ein Unternehmen gemäß § 124 Absatz 1 
auch dann von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden kann, wenn das Unternehmen nicht die 

 
Im Übrigen gelten für die Vergabe von verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen die §§ 119, 
120, 121 Absatz 1 und 3 sowie die §§ 122 bis 135 mit der 
Maßgabe entsprechend, dass 
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Klarstellung für die 
Vergabe über 
zentrale 
Beschaffungsstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle 
Änderung 
 
 

erforderliche Vertrauenswürdigkeit aufweist, um Risiken für die 
nationale Sicherheit auszuschließen. Der Nachweis, dass 
Risiken für die nationale Sicherheit nicht auszuschließen sind, 
kann auch mit Hilfe geschützter Datenquellen erfolgen. 
 
 

1. eine zentrale Beschaffungsstelle abweichend von § 120  
    Absatz 4 Satz 1 ein öffentlicher Auftraggeber oder eine  
    europäische öffentliche Einrichtung ist, die für Auftrag 
    geber  
 

a) bestimmte Waren oder Dienstleistungen erwirbt oder 
b) Aufträge vergibt oder Rahmenvereinbarungen über 

Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen schließt; 
 
    soweit ein öffentlicher Auftraggeber für einen Auftragge- 
    ber aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union  
    oder einem Staat, der Vertragspartei des Abkommens  
    über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, als zentrale  
    Beschaffungsstelle tätig wird, kommt es für das Vorlie- 
    gen von vergaberechtlichen Ausnahmetatbeständen  
    auf die Umstände an, die bei dem anderen Mitgliedstaat  
    oder Staat vorliegen;  
 
2. ein Unternehmen gemäß § 124 Absatz 1 auch dann  
    von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren  
    ausgeschlossen werden kann, wenn das Unterneh- 
    men nicht die erforderliche Vertrauenswürdigkeit  
    aufweist, um Risiken für die nationale Sicherheit  
    auszuschließen.  
 

 

 
§ 157 Abs. 2 
Besetzung, 
Unabhängigkeit 
 
Übertragung der 
Entscheidung auf 
den Vorsitzenden 
oder hauptamtlichen 
Beisitzer 

 
Die Vergabekammern entscheiden in der Besetzung mit einem 
Vorsitzenden und zwei Beisitzern, von denen einer ein 
ehrenamtlicher Beisitzer ist. Der Vorsitzende und der 
hauptamtliche Beisitzer müssen Beamte auf Lebenszeit mit der 
Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst oder vergleichbar 
fachkundige Angestellte sein. Der Vorsitzende oder der 
hauptamtliche Beisitzer muss die Befähigung zum Richteramt 
haben; in der Regel soll dies der Vorsitzende sein. Die Beisitzer 
sollen über gründliche Kenntnisse des Vergabewesens, die 
ehrenamtlichen Beisitzer auch über mehrjährige praktische 
Erfahrungen auf dem Gebiet des Vergabewesens verfügen. Bei 

 
Die Vergabekammern entscheiden in der Besetzung mit einem 
Vorsitzenden und zwei Beisitzern, von denen einer ein 
ehrenamtlicher Beisitzer ist, soweit die Entscheidung nicht 
nach diesem Gesetz dem Vorsitzenden oder 
hauptamtlichen Beisitzer übertragen ist. Der Vorsitzende und 
der hauptamtliche Beisitzer müssen Beamte auf Lebenszeit mit 
der Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst oder 
vergleichbar fachkundige Angestellte sein. Der Vorsitzende oder 
der hauptamtliche Beisitzer muss die Befähigung zum 
Richteramt haben; in der Regel soll dies der Vorsitzende sein. 
Die Beisitzer sollen über gründliche Kenntnisse des 
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der Überprüfung der Vergabe von verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen Aufträgen im Sinne des § 104 können 
die Vergabekammern abweichend von Satz 1 auch in der 
Besetzung mit einem Vorsitzen-den und zwei hauptamtlichen 
Beisitzern entscheiden.  
 

Vergabewesens, die ehrenamtlichen Beisitzer auch über 
mehrjährige praktische Erfahrungen auf dem Gebiet des 
Vergabewesens verfügen. Bei der Überprüfung der Vergabe von 
verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Aufträgen im Sinne 
des § 104 können die Vergbekammern abweichend von Satz 1 
auch in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei 
hauptamtlichen Beisitzern entscheiden.  
Der Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer trifft 
Verfahrensentscheidungen einschließlich 
verfahrensleitender Verfügungen und der Gewährung der 
Akteneinsicht nach § 165. Die Vergabekammern können 
Einzelheiten in einer Geschäftsordnung regeln.  
 

 

 

 
§ 157 Abs. 3 
Besetzung, 
Unabhängigkeit 
 
Angleichung an 
VwGO und ZPO 

 
Die Kammer kann das Verfahren dem Vorsitzenden oder dem 
hauptamtlichen Beisitzer ohne mündliche Verhandlung durch 
unanfechtbaren Beschluss zur alleinigen Entscheidung 
übertragen. Diese Übertragung ist nur möglich, sofern die Sache 
keine wesentlichen Schwierigkeiten in tatsächlicher oder 
rechtlicher Hinsicht aufweist und die Entscheidung nicht von 
grundsätzlicher Bedeutung sein wird.  
 

 
Die Kammer kann das Verfahren dem Vorsitzenden oder dem 
hauptamtlichen Beisitzer ohne mündliche Verhandlung durch 
unanfechtbaren Beschluss zur alleinigen Entscheidung 
übertragen. Diese Übertragung ist möglich, sofern die Sache 
keine besonderen Schwierigkeiten in tatsächlicher oder 
rechtlicher Hinsicht aufweist und die Entscheidung nicht von 
grundsätzlicher Bedeutung sein wird.  
 

 
§ 157 Abs. 4 
Besetzung, 
Unabhängigkeit 
 
Interne 
Regressbegrenzung 
(Amtshaftung) 
zugunsten der 
Mitglieder der 
Vergabekammern 

 
Die Mitglieder der Kammer werden für eine Amtszeit von fünf 
Jahren bestellt. Sie entscheiden unabhängig und sind nur dem 
Gesetz unterworfen.  
 

 
Die Mitglieder der Kammer werden für eine Amtszeit von fünf 
Jahren bestellt. Sie entscheiden unabhängig und sind nur dem 
Gesetz unterworfen. Sie haften gegenüber dem Dienstherrn 
im Falle der Verletzung einer Amtspflicht nur bei Vorsatz.  
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§ 158 Abs. 3 
Einrichtung, 
Organisation, Form 
 
Gesetzliche 
Verankerung der 
schriftlichen oder 
elektronischen Form im 
Nachprüfungsverfahren 
 
Hinweis: 
Abs. 3 ist neu 
aufgenommen 
 

 
- 

 

Das Nachprüfungsverfahren wird schriftlich oder 
elektronisch geführt, soweit die Vergabekammer wegen 
besonderer Erfordernisse im Einzelfall keine abweichende 
Vorgabe macht. Alle Entscheidungen und Verfügungen 
der Vergabekammern sowie deren Übermittlung erfolgen 
schriftlich oder elektronisch, soweit dieser Teil nichts 
anderes vorsieht. 
 

 

 
§ 160 Abs. 3 
Einleitung, Antrag 
 
 
 
Unzulässigkeit des 
Nachprüfungsantrags 
bei 
rechtsmissbräuchlicher 
Geltendmachung  

 
Der Antrag ist unzulässig, soweit 
 
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des  
    Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergan- 
    gen sind.  
 

 
Der Antrag ist unzulässig, soweit 
 
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung 
des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind,  
 
5. ein offensichtlicher Missbrauch des Antrags- oder Be- 
    schwerderechts gemäß § 180 Absatz 2 vorliegt.  
 
 

 

 
§ 161 Abs. 1, 3 
Form, Inhalt 
 
Einreichung und 
Begründung des 
Nachprüfungsantrags 
in schriftlicher oder 
elektronischer Form 

 
Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabekammer einzureichen 
und unverzüglich zu begründen. Er soll ein bestimmtes 
Begehren enthalten. Ein Antragsteller ohne Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat einen 
Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zu benennen. 
 

 
Abs. 1 
Der Antrag ist schriftlich oder elektronisch bei der 
Vergabekammer einzureichen und unverzüglich zu 
begründen. Er soll ein bestimmtes Begehren enthalten. Ein 
Antragsteller ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz 
oder Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat 
einen Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zu benennen.  
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Zugangszeitpunkt des 
Nachprüfungsantrags: 
Eingang der E-Mail 
auf dem Server 
Vergabekammer 
 
Abs. 3  
Neu aufgenommen 
 

  
Abs. 3 
Ein elektronisches Dokument ist eingegangen, sobald es 
auf der für den Empfang bestimmten Einrichtung der 
Vergabekammer gespeichert ist. Dem Absender ist eine 
Bestätigung über den Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. 
 
 

 

 

 

 

 

 
§ 162  
Verfahrensbeteiligte, 
Beiladung 
Übertragung der 
Entscheidung zur 
Beiladung auf den 
Vorsitzenden oder 
hauptamtlichen 
Beisitzer 
 
Entscheidung in 
elektronischer Form 
möglich 

 
Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der Auftraggeber und 
die Unternehmen, deren Interessen durch die Entscheidung 
schwerwiegend berührt werden und die deswegen von der 
Vergabekammer beigeladen worden sind. Die Entscheidung 
über die Beiladung ist unanfechtbar.  
 
 

 
Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der Auftraggeber und 
die Unternehmen, deren Interessen durch die Entscheidung 
schwerwiegend berührt werden und die deswegen von der 
Vergabekammer beigeladen worden sind.  
 
Die Entscheidung über die Beiladung ergeht durch den 
Vorsitzenden oder den hauptamtlichen Beisitzer schriftlich 
oder elektronisch und ist unanfechtbar.  
 

 

 
§ 163 Abs. 2 
Untersuchungs- 

 
Die Vergabekammer prüft den Antrag darauf, ob er offensichtlich 
unzulässig oder unbegründet ist. Dabei berücksichtigt die 

Der Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer prüft den 
Antrag darauf, ob er offensichtlich unzulässig oder 
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Grundsatz 
 
Übertragung der 
Entscheidung auf 
den Vorsitzenden 
oder hauptamtlichen 
Beisitzer 
Entscheidung in 
elektronischer Form 
möglich 
 
Übermittlung der 
Vergabeakte 
möglichst als 
elektronische Kopie 
 

Vergabekammer auch einen vorsorglich hinterlegten Schriftsatz 
(Schutzschrift) des Auftraggebers. Sofern der Antrag nicht 
offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist, übermittelt die 
Vergabekammer dem Auftraggeber eine Kopie des Antrags und 
fordert bei ihm die Akten an, die das Vergabeverfahren 
dokumentieren (Vergabeakten).  
 
 
 
 
 
Der Auftraggeber hat die Vergabeakten der Kammer sofort zur 
Verfügung zu stellen. Die §§ 57 bis 59 Absatz 1 bis 4, § 59a 
Absatz 1 bis 3 und § 59b sowie § 61 gelten entsprechend. 
 
 
 

unbegründet ist. Dabei berücksichtigt er auch einen 
vorsorglich hinterlegten Schriftsatz (Schutzschrift) des 
Auftraggebers. Sofern der An-trag nicht offensichtlich 
unzulässig oder unbegründet ist, übermittelt der 
Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer dem 
Auftraggeber eine Kopie des Antrags schriftlich oder 
elektronisch und fordert beim Auftraggeber die Akten an, 
die das Vergabeverfahren dokumentieren (Vergabeakten).  

 

Der Auftraggeber hat die Vergabeakten der Kammer sofort 
nach den Vorgaben des Vorsitzenden oder hauptamtlichen 
Beisitzers soweit möglich als elektronische Kopie zur 
Verfügung zu stellen. Die §§ 57 bis 59 Absatz 1 bis 4, § 59a 
Absatz 1 bis 3 und § 59b sowie § 61 gelten entsprechend.“ 
 
 

 

 
§ 165 Abs. 1 
Akteneinsicht 
Akteneinsicht 
elektronisch durch 
Übermittlung oder 
zum Abruf 
 

Die Beteiligten können die Akten bei der Vergabekammer 
einsehen und sich durch die Geschäftsstelle auf ihre Kosten 
Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften erteilen lassen.  
 

Die Beteiligten können die Akten bei der Vergabekammer 
einsehen und sich durch die Geschäftsstelle auf ihre Kosten 
Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften erteilen lassen.  
 
Die Vergabekammer soll die Akteneinsicht elektronisch 
durch Übermittlung oder zum Abruf auf einem sicheren 
Übermittlungsweg gewähren. 
 

 

 
§ 166 Abs. 1 
Mündliche 
Verhandlung 
 
 
 
 

 
Die Vergabekammer entscheidet aufgrund einer mündlichen 
Verhandlung, die sich auf einen Termin beschränken soll. Alle 
Beteiligten haben Gelegenheit zur Stellungnahme. Mit 
Zustimmung der Beteiligten oder bei Unzulässigkeit oder bei 
offensichtlicher Unbegründetheit des Antrags kann nach Lage 
der Akten entschieden werden.  
 

 
Die Vergabekammer entscheidet aufgrund einer mündlichen 
Verhandlung, die sich auf einen Termin beschränken soll. Alle 
Beteiligten haben Gelegenheit zur Stellungnahme. Mit 
Zustimmung der Beteiligten oder bei Unzulässigkeit oder bei 
offensichtlicher Unbegründetheit des Antrags kann nach Lage 
der Akten entschieden werden.  
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Erweiterung der 
Entscheidung nach 
Aktenlage 

Nach Lage der Akten kann auch entschieden werden, 
soweit dies der Beschleunigung dient und die Sache keine 
besonderen Schwierigkeiten in rechtlicher oder 
tatsächlicher Hinsicht aufweist.  
 

 
§ 166 Abs. 3,4 
Mündliche 
Verhandlung 
 
Durchführung der 
mündlichen 
Verhandlung als 
Videoverhandlung 
 
Unanfechtbarkeit der 
Beschlüsse zur 
Entscheidung nach 
Aktenlage oder zur 
Durchführung einer 
Videoverhandlung 
 
Hinweis: 
Abs. 3 und 4 sind neu 
aufgenommen 

 
- 

 
Abs. 3 

Die Vergabekammer kann die mündliche Verhandlung auf 
Antrag oder von Amts wegen als Videoverhandlung 
durchführen, bei der die Verhandlung sowie etwaige 
Vernehmungen zeitgleich in Bild und Ton an den jeweiligen 
Aufenthaltsort der Beteiligten und der Mitglieder der 
Vergabekammer übertragen werden. Die Bild- und 
Tonübertragung kann auch nur für Teile der mündlichen 
Verhandlung, insbesondere Vernehmungen, oder für 
einzelne Beteiligte erfolgen. Absatz 2 sowie § 128a Absatz 
3 Satz 1 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. 
 
 
 
Abs. 4 
 
Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 3 und 4 sowie Absatz 3 
Satz 1 und 2 ergehen durch den Vorsitzenden oder den 
hauptamtlichen Beisitzer und sind unanfechtbar.  
 

 

 
§ 167 Abs. 1 
Beschleunigung 
 
Übertragung der 
Entscheidung auf 
den Vorsitzenden 
oder hauptamtlichen 
Beisitzer 
 

 
Die Vergabekammer trifft und begründet ihre Entscheidung 
schriftlich innerhalb einer Frist von fünf Wochen ab Eingang des 
Antrags. Bei besonderen tatsächlichen oder rechtlichen 
Schwierigkeiten kann der Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist 
durch Mitteilung an die Beteiligten um den erforderlichen 
Zeitraum verlängern. Dieser Zeitraum soll nicht länger als zwei 
Wochen dauern. Er begründet diese Verfügung schriftlich. 
 

 
Die Vergabekammer trifft und begründet ihre Entscheidung 
schriftlich oder elektronisch innerhalb einer Frist von fünf 
Wochen ab Eingang des Antrags. Bei besonderen tatsächlichen 
oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsitzende oder der 
hauptamtliche Beisitzer im Ausnahmefall die Frist durch 
Mitteilung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum 
verlängern. Dieser Zeitraum soll nicht länger als zwei Wochen 
dauern.  
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Entscheidung in 
elektronischer Form 
möglich 
 

Der Vorsitzende oder der hauptamtliche begründet diese 
Verfügung schriftlich oder elektronisch.  
 

 

 
§ 169 Abs. 1 
Aussetzung des 
Verfahrens 
 
Übertragung der 
Entscheidung auf 
den Vorsitzenden 
oder hauptamtlichen 
Beisitzer 
 
Bei Ablehnung des 
Nachprüfungsantrags 
Zuschlagserteilung 
nach Entscheidung 
der Vergabekammer 
möglich 
 

 
Informiert die Vergabekammer den Auftraggeber in Textform 
über den Antrag auf Nachprüfung, darf dieser vor einer 
Entscheidung der Vergabekammer und dem Ablauf der 
Beschwerdefrist nach § 172 Absatz 1 den Zuschlag nicht 
erteilen.  
 

 
Informiert der Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer 
den Auftraggeber schriftlich oder elektronisch über den 
Antrag auf Nachprüfung, darf dieser vor Bekanntgabe der 
Entscheidung der Vergabekammer und dem Ablauf der 
Beschwerdefrist nach§ 172 GWB Absatz 1 den Zuschlag 
nicht erteilen.  
Im Falle des Obsiegens des Auftraggebers vor der 
Vergabekammer endet das Zuschlagsverbot bereits mit der 
Bekanntgabe der Entscheidung der Vergabekammer über 
den Antrag auf Nachprüfung. 
 
 
Hat die Vergabekammer entschieden, dass der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist, darf der 
Auftraggeber vor dem Ablauf der Beschwerdefrist nach § 
172 Absatz 1 den Zuschlag nicht erteilen. 

 
 

 
§ 169 Abs. 4 
Aussetzung des 
Verfahrens 
 
Übertragung der 
Entscheidung auf 
den Vorsitzenden 
oder hauptamtlichen 
Beisitzer 
 

 
Macht der Auftraggeber das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach § 117 Nummer 1 bis 3 oder § 150 Nummer 1 oder 6 
geltend, entfällt das Verbot des Zu-schlags nach Absatz 1 fünf 
Werktage nach Zustellung eines entsprechenden Schriftsatzes 
an den Antragsteller; die Zustellung ist durch die 
Vergabekammer unverzüglich nach Eingang des Schriftsatzes 
vorzuneh-men. Auf Antrag kann das Beschwerdegericht das 
Verbot des Zuschlags wiederherstellen. § 176 Absatz 1 Satz 1, 
Absatz 2 Satz 1 sowie Absatz 3 und 4 ist entsprechend 
anzuwenden. 
 

 
Macht der Auftraggeber das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach § 117 Nummer 1 bis 3 oder § 150 Nummer 1 oder 6 
geltend, entfällt das Verbot des Zuschlags nach Absatz 1 fünf 
Werktage nach Zustellung eines entsprechenden Schriftsatzes 
an den Antragsteller; die Zustellung ist durch den Vorsitzenden 
oder den hauptamtlichen Beisitzer unverzüglich nach 
Eingang des Schriftsatzes zu veranlassen. Auf Antrag kann 
das Beschwerde-gericht das Verbot des Zuschlags wieder-
herstellen. § 176 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 sowie Absatz 
3 und 4 ist entsprechend anzuwenden.  
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§ 172 Abs. 5 
Form und Inhalt 
 
Übermittlung der 
Vergabe- als auch 
Verfahrensakte durch 
Vergabekammer 
 
Hinweis: 
Abs. 5 ist neu 
aufgenommen 

 
- 

 
Die Vergabekammer übermittelt die Verfahrensakte 
einschließlich der Vergabeakte an das zuständige 
Oberlandesgericht schriftlich oder elektronisch. Die 
Übermittlung wird durch den Vorsitzenden oder den 
hauptamtlichen Beisitzer veranlasst.  
 

 

 

 

 

 

 
§ 173 Abs. 1 
Wirkung 
 
Abschaffung der 
aufschiebenden 
Wirkung der 
Beschwerde bei 
Ablehnung des 
Nachprüfungsantrags 
durch die 
Vergabekammer 
 

 
Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung 
gegenüber der Entscheidung der Vergabekammer. Die 
aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf der 
Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer den Antrag auf 
Nachprüfung abgelehnt, so kann das Beschwerdegericht auf 
Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung bis 
zur Entscheidung über die Beschwerde verlängern. 
 
 

 
Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung 
abgelehnt, hat die sofortige Beschwerde keine 
aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung der 
Vergabekammer.  
 

 
§ 173 Abs. 2 
Wirkung 
 

 
Das Gericht lehnt den Antrag nach Absatz 1 Satz 3 ab, wenn 
unter Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten 
Interessen die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der 

 
gestrichen 
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Folgeänderung 
 
 

Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die damit 
verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das 
Interesse der Allgemeinheit an einer wirtschaftlichen Erfüllung 
der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen; bei 
verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Aufträgen im Sinne 
des § 104 sind zusätzlich besondere Verteidigungs- und 
Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Die besonderen 
Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen überwiegen in der 
Regel, wenn der öffentliche Auf-trag oder die Konzession im 
unmittelbaren Zusammenhang steht mit 
1. einer Krise, 
2. einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr, 
3. einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder 
4. einer Bündnisverpflichtung. 
 
Das Gericht berücksichtigt bei seiner Entscheidung auch die 
Erfolgsaussichten der Beschwerde, die allgemeinen Aussichten 
des Antragstellers im Vergabeverfahren, den öffentlichen Auftrag 
oder die Konzession zu erhalten, und das Interesse der 
Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des 
Vergabeverfahrens.  
 

 

 
§ 175 Abs. 2 
Verfahrensvorschriften 
 
Durchführung der 
mündlichen 
Verhandlung im 
Wege der Bild- und 
Tonübertragung nach 
ZPO 
 

 
Die §§ 65, 69 bis 72 mit Ausnahme der Verweisung auf § 227 
Absatz 3 der Zivilprozessordnung, § 75 Absatz 1 bis 3, § 76 
Absatz 1 und 6, die §§ 165 und 167 Absatz 2 Satz 1 sind 
entsprechend anzuwenden. 
 

Die §§ 65, 69 bis 72 mit Ausnahme der Verweisung auf § 
227 Absatz 3 der Zivilprozessordnung, § 75 Absatz 1 bis 3, § 
76 Absatz 1 und 6, die §§ 165 und 167 Absatz 2 Satz 1 sind 
entsprechend anzuwenden. Die mündliche Verhandlung 
kann als Videoverhandlung nach § 128a der 
Zivilprozessordnung durchgeführt werden. 
 

 

 
§ 176 Abs. 1 
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Vorabentscheidung auf 
den Zuschlag 
 
Umkehr des 
Überwiegens in der 
Abwägungsentscheidung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Antrag des Auftraggebers oder auf Antrag des 
Unternehmens, das nach § 134 vom Auftraggeber als das 
Unternehmen benannt ist, das den Zuschlag erhalten soll, 
kann das Gericht den weiteren Fortgang des 
Vergabeverfahrens und den Zuschlag gestatten, wenn unter 
Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten 
Interessen die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der 
Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die damit 
verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das 
Interesse der Allgemeinheit an einer wirtschaftlichen Erfüllung 
der Aufgaben des Auftraggebers zu berück-sichtigen; bei 
verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Aufträgen im 
Sinne des § 104 sind zusätzlich besondere Verteidigungs- und 
Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Die besonderen 
Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen überwiegen in der 
Regel, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession im 
unmittelbaren Zusammenhang steht mit  
 
1. einer Krise, 
2. einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr, 
3 einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder 
4. einer Bündnisverpflichtung. 
 
 
 
Das Gericht berücksichtigt bei seiner Entscheidung auch die 
Erfolgsaussichten der sofortigen Beschwerde, die allgemeinen 
Aussichten des Antragstellers im Vergabeverfahren, den 
öffentlichen Auftrag oder die Konzession zu erhalten, und das 
Interesse der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des 
Vergabeverfahrens.  
 

Auf Antrag des Auftraggebers oder auf Antrag des 
Unternehmens, das nach § 134 vom Auftraggeber als das 
Unternehmen benannt ist, das den Zuschlag erhalten soll, 
kann das Gericht den weiteren Fortgang des 
Vergabeverfahrens und den Zuschlag gestatten, wenn unter 
Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten 
Interessen die vorteilhaften Folgen einer Verzögerung der 
Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die damit 
verbundenen Nachteile nicht überwiegen. Bei der Abwägung 
ist das Interesse der Allgemeinheit an einer wirtschaftlichen 
Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen; 
bei verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Aufträgen im 
Sinne des § 104 sind zusätzlich besondere Ver-teidigungs- 
und Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Die 
besonderen Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen 
überwie-gen in der Regel, wenn der öffentliche Auftrag oder 
die Konzession im unmittelbaren Zusammenhang steht mit  
 
1. einer Krise, 
2. einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr, 
3 einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder 
4. einer Bündnisverpflichtung.  
 
Das Gericht berücksichtigt bei seiner Entscheidung vorrangig 
die Erfolgsaussichten der sofortigen Beschwerde, die 
allgemeinen Aussichten des Antragstellers im 
Vergabeverfahren, den öffentlichen Auftrag oder die 
Konzession zu erhalten, und das Interesse der Allgemeinheit 
an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens.  
 
 

 

 
§ 177  
Ende des 
Vergabeverfahrens 
nach Entscheidung 

 
Ist der Auftraggeber mit einem Antrag nach § 176 vor dem 
Beschwerdegericht unterlegen, gilt das Vergabeverfahren nach 
Ablauf von zehn Tagen nach Zustellung der Entscheidung als 
beendet, wenn der Auftraggeber nicht die Maßnahmen zur Her-

 
gestrichen 
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des 
Beschwerdegerichts 
 
Aufhebung der 
Fiktionswirkung über 
die Beendigung des 
Vergabeverfahrens 

stellung der Rechtmäßigkeit des Verfahrens ergreift, die sich aus 
der Entscheidung ergeben; das Verfahren darf nicht fortgeführt 
werden. 
 

 

 
§ 179 Abs. 2 
Bindungswirkung und 
Vorlagepflicht 
 
 
 
 
 
Folgeänderung zu § 
173 

 
Will ein Oberlandesgericht von einer Entscheidung eines 
anderen Oberlandesgerichts oder des Bundesgerichtshofs 
abweichen, so legt es die Sache dem Bundesgerichtshof vor. 
Der Bundesgerichtshof entscheidet anstelle des Oberlandesge-
richts. Der Bundesgerichtshof kann sich auf die Entscheidung 
der Divergenzfrage beschränken und dem Beschwerdegericht 
die Entscheidung in der Hauptsache übertragen, wenn dies nach 
dem Sach- und Streitstand des Beschwerdeverfahrens ange-
zeigt scheint. Die Vorlagepflicht gilt nicht im Verfahren nach § 
173 Absatz 1 Satz 3 und nach § 176. 
 

 
Will ein Oberlandesgericht von einer Entscheidung eines 
anderen Oberlandesgerichts oder des Bundesgerichtshofs ab-
weichen, so legt es die Sache dem Bundesgerichtshof vor. Der 
Bundesgerichtshof entscheidet anstelle des Oberlandesge-
richts. Der Bundesgerichtshof kann sich auf die Entscheidung 
der Divergenzfrage beschränken und dem Beschwerdegericht 
die Entscheidung in der Hauptsache übertragen, wenn dies 
nach dem Sach- und Streitstand des Beschwerdeverfahrens 
angezeigt scheint. Die Vorlagepflicht gilt nicht im Verfahren nach 
§ 176. 

 

 

 

 
§ 187 Abs. 2 
Übergangs- und 
Schlussbestimmungen 
Regelung zu bereits 
begonnenen Vergabe- 
oder 
Nachprüfungsverfahren 
 

 
Vergabeverfahren, die vor dem 18. April 2016 begonnen 
haben, einschließlich der sich an diese anschließenden 
Nachprüfungsverfahren sowie am 18. April 2016 anhängige 
Nachprüfungsverfahren werden nach dem Recht zu Ende 
geführt, das zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens galt.  
 

 
Vergabeverfahren, die vor dem [Einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes] begonnen haben, ein-
schließlich der sich an diese anschließenden 
Nachprüfungsverfahren sowie am [Einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes] anhängige 
Nachprüfungsverfahren werden nach dem Recht zu Ende 
geführt, das zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens galt.  
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Norm Geltendes Recht Änderung durch den Entwurf des 
Vergabebeschleunigungsgesetzes 

 

2. Haushaltsgrundsätzegesetz Haushaltsgrundsätzegesetz  
 

§ 30  
Öffentliche Aufträge 
 
Wahlmöglichkeit 
zwischen Öffentlicher 
Ausschreibung, 
Beschränkter 
Ausschreibung mit 
Teilnahmewettbewerb, 
Verhandlungsvergabe 
oder freihändiger 
Vergabe mit 
Teilnahmewettbewerb 
oder Bekanntmachung 
 
Einführung der 
Möglichkeit, eine 
Verhandlungsvergabe 
auch ohne 
Teilnahmewettbewerb, 
aber mit einer 
öffentlichen 
Bekanntmachung 
durchzuführen 
(„Verhandlungsvergabe 
mit Bekanntmachung“) 

 
Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und 
Leistungen muss eine Öffentliche Ausschreibung oder eine 
Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 
vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder 
besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen.  
 
 
Teilnahmewettbewerb ist ein Verfahren, bei dem der öffentliche 
Auftraggeber nach vorheriger öffentlicher Aufforderung zur 
Teilnahme eine beschränkte Anzahl von geeigneten 
Unternehmen nach objektiven, transparenten und 
nichtdiskriminierenden Kriterien auswählt und zur Abgabe von 
Angeboten auffordert.  
 

 
Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und 
Leistungen muss eine Öffentliche Ausschreibung oder eine 
Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb, eine 
Verhandlungsvergabe oder eine freihändige Vergabe 
jeweils mit Teilnahmewettbewerb oder Bekanntmachung 
vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder 
besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen.  
Teilnahmewettbewerb ist ein Verfahren, bei dem der öffentliche 
Auftraggeber nach vorheriger öffentlicher Aufforderung zur 
Teilnahme eine beschränkte Anzahl von geeigneten 
Unternehmen nach objektiven, transparenten und 
nichtdiskriminierenden Kriterien auswählt und zur Abgabe von 
Angeboten auffordert.  
 
Bekanntmachung ist eine öffentliche Aufforderung zur 
Abgabe von Angeboten.  
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Norm Geltendes Recht Änderung durch den Entwurf des 
Vergabebeschleunigungsgesetzes 

 

3. Bundeshaushaltsordnung Bundeshaushaltsordnung 
 

§ 55 Abs. 1  
Öffentliche Aufträge 
 
Wahlmöglichkeit 
zwischen Öffentlicher 
Ausschreibung, 
Beschränkter 
Ausschreibung mit 
Teilnahmewettbewerb, 
Verhandlungsvergabe 
oder freihändiger 
Vergabe mit 
Teilnahmewettbewerb 
oder Bekanntmachung 
 
Einführung der 
Möglichkeit, eine 
Verhandlungsvergabe 
auch ohne 
Teilnahmewettbewerb, 
aber mit einer 
öffentlichen 
Bekanntmachung 
durchzuführen 
(„Verhandlungsvergabe 
mit Bekanntmachung“) 

 
Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und 
Leistungen muss  
 
- eine Öffentliche Ausschreibung oder  
- eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 
vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder 
besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen.  
 
 
 
 
 
Teilnahmewettbewerb ist ein Verfahren bei dem der öffentliche 
Auftraggeber nach vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teil-
nahme eine beschränkte Anzahl von geeigneten Unternehmen 
nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden 
Krite-rien auswählt und zur Abgabe von Angeboten auffordert.  
 

 
Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und 
Leistungen muss  
 
- eine Öffentliche Ausschreibung,  
- eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb, 
- eine Verhandlungsvergabe oder  
- eine freihändige Vergabe jeweils mit Teilnahmewettbe- 
   werb oder- Bekanntmachung vorausgehen, sofern nicht die 
Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine 
Ausnahme rechtfertigen.  
 

Teilnahmewettbewerb ist ein Verfahren, bei dem der 
öffentliche Auftraggeber nach vorheriger öffentlicher 
Aufforderung zur Teilnahme eine beschränkte Anzahl von 
geeigneten Unternehmen nach objektiven, transparenten 
und nichtdiskriminierenden Kriterien auswählt und zur 
Abgabe von Angeboten auffordert. Bekanntmachung ist 
eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe von 
Angeboten. 
 
Bekanntmachung ist eine öffentliche Aufforderung zur 
Abgabe von Angeboten.  
 

 

§ 55 Abs. 2 
Öffentliche Aufträge 
 

 
- Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert 

von 50 000 Euro ohne Umsatzsteuer können unter 
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Festlegung der 
Wertgrenze für 
Direktaufträge des 
Bundes auf 50.000 
Euro 
 
 
Hinweis: 
Abs. 2 ist neu 
aufgenommen 

Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit ohne die Durchführung eines 
Vergabeverfahrens nach Absatz 1 beschafft werden 
(Direktauftrag), sofern nicht die Natur des Geschäfts oder 
besondere Umstände eine höhere Wertgrenze 
rechtfertigen.  

Der Auftraggeber soll zwischen den beauftragen 
Unternehmen wechseln.“ 
 

 

 

 

 

 

 

Norm Geltendes Recht Änderung durch den Entwurf des 
Vergabebeschleunigungsgesetzes 

 

4. Wettbewerbsregistergesetz  Wettbewerbsregistergesetz 
 

§ 2 Abs. 1, 2, 3  
Eintragungsvoraussetzungen 

In das Wettbewerbsregister sind einzutragen: 
 
Abs. 1 Nr. 3 
3. rechtskräftige Bußgeldentscheidungen, die nach § 30 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, auch in Verbindung mit 
§ 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, wegen 
Straftaten nach Nummer 1 oder Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten nach Nummer 2 ergangen sind; oder 
 

In das Wettbewerbsregister sind einzutragen: 
 
Abs. 1 Nr. 3 
rechtskräftige Bußgeldentscheidungen, die nach § 30 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, auch in Verbindung 
mit § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, wegen 
Straftaten nach Nummer 1 Buchstaben a bis d oder 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten nach Nummer 2 
ergangen sind; oder 
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Abs. 2 
In das Wettbewerbsregister werden ferner 
Bußgeldentscheidungen eingetragen, die wegen 
Ordnungswidrigkeiten nach § 81 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 
2 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen ergangen sind, wenn eine 
Geldbuße von wenigstens fünfzigtausend Euro festgesetzt 
worden ist. Nicht eingetragen werden 
Bußgeldentscheidungen, die nach § 81a Absatz 1 bis 3 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ergangen 
sind. 
 
Abs. 3 
Die Eintragung von strafgerichtlichen Entscheidungen und 
Bußgeldentscheidungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 und 
von Entscheidungen gegen eine natürliche Person nach 
Absatz 2 erfolgt nur, wenn das Verhalten der natürlichen 
Person einem Unternehmen zuzurechnen ist. Das ist der Fall, 
wenn die natürliche Person als für die Leitung des 
Unternehmens Verantwortliche gehandelt hat, wozu auch die 
Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige 
Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung 
gehört. 

 
Abs. 2 
In das Wettbewerbsregister werden ferner 
Bußgeldentscheidungen eingetragen, die wegen 
Ordnungswidrigkeiten nach § 81 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 
2 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen oder wegen Straftaten nach 
§ 298 des Strafgesetzbuches ergangen sind, wenn eine 
Geldbuße von wenigstens fünfzigtausend Euro festgesetzt 
worden ist. Nicht eingetragen werden 
Bußgeldentscheidungen, die nach § 81a Absatz 1 bis 3 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ergangen 
sind. 
 
Abs. 3 
Die Eintragung von strafgerichtlichen Entscheidungen und 
Bußgeldentscheidungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 und 
von Entscheidungen gegen eine natürliche Person nach 
Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 erfolgt nur, wenn das 
Verhalten der natürlichen Person einem Unternehmen 
zuzurechnen ist. Das ist der Fall, wenn die natürliche Person 
als für die Leitung des Unternehmens Verantwortliche 
gehandelt hat, wozu auch die Überwachung der 
Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung gehört. 
 
 
 

 

§ 6 Abs. 1 
Abfragepflicht für 
Auftraggeber; 
Entscheidung über 
einen Ausschluss vom 
Verfahren 
 
Anhebung des 
Schwellenwertes für 

 
Ein öffentlicher Auftraggeber nach § 99 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen ist verpflichtet, vor der Erteilung 
des Zuschlags in einem Verfahren über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge mit einem geschätzten Auftragswert ab 30 000 Euro 
ohne Umsatzsteuer bei der Registerbehörde abzufragen, ob im 
Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen Bieter, an den 
der öffentliche Auftraggeber den Auftrag zu vergeben 
beabsichtigt, gespeichert sind. Ein Sektorenauftraggeber nach § 

 
Ein öffentlicher Auftraggeber nach § 99 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen ist verpflichtet, vor der Erteilung 
des Zuschlags in einem Verfahren über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge mit einem geschätzten Auftragswert ab 50 000 Euro 
ohne Umsatzsteuer bei der Registerbehörde abzufragen, ob im 
Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen Bieter, an 
den der öffentliche Auftraggeber den Auftrag zu vergeben 
beabsichtigt, gespeichert sind. Ein Sektorenauftraggeber nach § 
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Abfragen beim 
Wettbewerbsregister 
auf 50.000 Euro 

100 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen sowie ein Konzessionsgeber nach 
§ 101 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen sind ab Er-reichen der 
Schwellenwerte des § 106 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen verpflichtet, bei der 
Registerbehörde vor Zuschlagserteilung abzufragen, ob im 
Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen Bieter, an den 
sie den Auftrag zu vergeben beabsichtigen, gespeichert sind. 
Eine Verpflichtung zur Abfrage besteht abweichend von den 
Sätzen 1 und 2 nicht bei Sachverhalten, für die das 
Vergaberecht Ausnahmen von der Anwendbarkeit des 
Vergaberechts vorsieht. Auslandsdienststellen sind abweichend 
von den Sätzen 1 und 2 nicht verpflichtet, das 
Wettbewerbsregister abzufragen. Auf eine erneute Abfrage bei 
der Registerbehörde kann der Auftraggeber verzichten, wenn er 
innerhalb der letzten zwei Monate zu dem entsprechenden 
Unternehmen bereits eine Auskunft aus dem 
Wettbewerbsregister erhalten hat. Auftraggeber dürfen von 
Bietern oder Bewerbern nicht die Vorlage einer Auskunft nach § 
5 Absatz 2 Satz 1 verlangen. 
 
 

100 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen sowie ein Konzessionsgeber 
nach § 101 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen sind ab Er-reichen der 
Schwellenwerte des § 106 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen verpflichtet, bei der 
Registerbehörde vor Zuschlagserteilung abzufragen, ob im 
Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen Bieter, an 
den sie den Auftrag zu vergeben beabsichtigen, gespeichert 
sind. Eine Verpflichtung zur Abfrage besteht abweichend von 
den Sätzen 1 und 2 nicht bei Sachverhalten, für die das 
Vergaberecht Ausnahmen von der Anwendbarkeit des 
Vergaberechts vorsieht. Auslandsdienststellen sind abweichend 
von den Sätzen 1 und 2 nicht verpflichtet, das 
Wettbewerbsregister abzufragen. Auf eine erneute Abfrage bei 
der Registerbehörde kann der Auftraggeber verzichten, wenn er 
innerhalb der letzten zwei Monate zu dem entsprechenden 
Unternehmen bereits eine Auskunft aus dem 
Wettbewerbsregister erhalten hat. Auftraggeber dürfen von 
Bietern oder Bewerbern nicht die Vorlage einer Auskunft nach § 
5 Absatz 2 Satz 1 verlangen. 
 

 

§ 6 Abs. 2 
Abfragepflicht für 
Auftraggeber; 
Entscheidung über 
einen Ausschluss vom 
Verfahren 
 
 
 
 
 
Betonung der 
optionalen 
Möglichkeit der 

 
Daneben können Auftraggeber nach Absatz 1 bei der 
Registerbehörde abfragen  
 
1. bei öffentlichen Aufträgen und Konzessionen mit einem  
geschätzten Auftrags- oder Vertragswert unterhalb der  
Wertgrenzen nach Absatz 1, ob Eintragungen im Wettbe- 
werbsregister zu demjenigen Bieter vorliegen, an den der 
Auftraggeber den Auftrag oder die Konzession zu vergeben 
beabsichtigt, und  
 
2. im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs, ob Eintragungen im  
Wettbewerbsregister in Bezug auf diejenigen Bewerber vorlie- 
gen, die der Auftraggeber zur Abgabe eines Angebots auffor- 

 
Daneben können Auftraggeber nach Absatz 1 bei der 
Registerbehörde abfragen  
 
1. bei öffentlichen Aufträgen und Konzessionen mit einem ge- 
schätzten Auftrags- oder Vertragswert unterhalb der Wert- 
grenzen nach Absatz 1, ob Eintragungen im Wettbewerbsre 
gister zu demjenigen Bieter vorliegen, an den der Auftraggeber 
den Auftrag oder die Konzession zu vergeben beabsichtigt, 
 
2. im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs, ob Eintragungen 
im Wettbewerbsregister in Bezug auf diejenigen Bewerber 
vorliegen, die der Auftraggeber zur Abgabe eines Angebots 
auffordern will, und 
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Abfrage beim 
Wettbewerbsregister 
bei Direktaufträgen 
(keine Verpflichtung 
zur Abfrage) 

dern will.  
 

 
3. bei einem Direktauftrag, ob Eintragungen im 
Wettbewerbsregister zu demjenigen Unternehmen 
vorliegen, von dem der Auftraggeber die Leistung 
beschaffen will. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norm Geltendes Recht Änderung durch den Entwurf des 
Vergabebeschleunigungsgesetzes 

 

5. Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
 

§ 2  
Vergabe von  
Bauaufträgen 
 

 
Für die Vergabe von Bauaufträgen sind Abschnitt 1 und 
Abschnitt 2, Unterabschnitt 2 anzuwenden. Im Übrigen ist Teil A 
Abschnitt 2 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 

 
Für die Vergabe von Bauaufträgen sind Abschnitt 1 und 
Abschnitt 2, Unterabschnitt 2 anzuwenden. Im Übrigen ist Teil A 
Abschnitt 2 der Vergabe- und Vertragsordnung für 
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Anwendbarkeit der 
VgV auf 
Planungsleistungen 
als eigenem Los 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 
(BAnz AT 19.02.2019 B2), der zuletzt durch die 
Bekanntmachung vom 6. September 2023 (BAnz AT 25.09.2023 
B4) geändert worden ist, anzuwenden.  
 

Bauleistungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2), der zuletzt durch die 
Bekanntmachung vom 6. September 2023 (BAnz AT 25.09.2023 
B4) geändert worden ist, anzuwenden.  
Satz 2 gilt nicht für Planungsleistungen, die als Los eines 
Bauauftrags vergeben werden; auf ihre Vergabe ist diese 
Verordnung anzuwenden.  
 

 

§ 10a Abs. 5 
Erstellung und 
Übermittlung von 
Bekanntmachungen; 
Datenaustauschstandard 
eForms  
 
Folgeänderung zu § 
114 Abs. 3 GWB 

 
Bekanntmachungen sind dem Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union elektronisch über den Datenservice 
Öffentlicher Einkauf zu übermitteln. Der Datenservice 
Öffentlicher Einkauf ist beim Beschaffungsamt des BMI 
eingerichtet und wird dort betrieben. Die über den Datenservice 
Öffentlicher Einkauf an das Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union übermittelten Bekanntmachungen werden 
auch über den Bekanntmachungsservice des Datenservice 
Öffentlicher Einkauf veröffentlicht und frei zugänglich zur 
Verfügung gestellt.  
 
Das Beschaffungsamt des BMI trifft die erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die 
Verfügbarkeit, die Integrität, die Authentizität und die 
Vertraulichkeit der im Datenservice Öffentlicher Einkauf 
verarbeiteten personenbezogenen Daten entsprechend dem 
jeweiligen Stand der Technik sicherzustellen.  

 
Bekanntmachungen sind dem Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union elektronisch über den Datenservice 
Öffentlicher Einkauf zu übermitteln. Die über den Datenservice 
Öffentlicher Einkauf an das Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union übermittelten Bekanntmachungen werden 
auch über den Bekanntmachungsservice des Datenservice 
Öffentlicher Einkauf veröffentlicht und frei zugänglich zur 
Verfügung gestellt.  
 
 
Das Beschaffungsamt des BMI trifft die erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die 
Verfügbarkeit, die Integrität, die Authentizität und die 
Vertraulichkeit der im Datenservice Öffentlicher Einkauf 
verarbeiteten personenbezogenen Daten entsprechend dem 
jeweiligen Stand der Technik sicherzustellen.  

§ 16 Abs. 1 
Nicht offenes  
Verfahren 
 
Bezugnahme auf die in 
der Bekanntmachung 
oder in der 
Aufforderung zur 
Interessensbestätigung 
angegebenen 
Unterlagen 

 
Bei einem nicht offenen Verfahren fordert der öffentliche 
Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im 
Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe 
von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen 
kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem 
Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom 
öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die 
Prüfung ihrer Eignung.  
 

 
Bei einem nicht offenen Verfahren fordert der öffentliche 
Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im 
Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe 
von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen 
kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem 
Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom 
öffentlichen Auftraggeber gemäß § 48 Absatz 1 geforderten 
Unterlagen für die Prüfung ihrer Eignung.  
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§ 17 Abs. 1 
Verhandlungs- 
Verfahren 
 
Bezugnahme auf die in 
der Bekanntmachung 
oder in der 
Aufforderung zur 
Interessensbestätigung 
angegebenen 
Unterlagen 
 

 
Bei einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
fordert der öffentliche Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl 
von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs 
öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes 
interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag 
abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die 
Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten 
Informationen für die Prüfung ihrer Eignung.  
 

 
Bei einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
fordert der öffentliche Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl 
von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs 
öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes 
interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag 
abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die 
Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber gemäß § 48 
Absatz 1 geforderten Unterlagen für die Prüfung ihrer 
Eignung.  
 

§ 17 Abs. 5 
Verhandlungs- 
Verfahren 
 
Gewährleistung 
ausreichenden 
Wettbewerbs und 
Förderung der 
Beteiligung junger 
sowie kleiner und 
mittlerer Unternehmen 

 
Bei einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
erfolgt keine öffentliche Aufforderung zur Abgabe von 
Teilnahmeanträgen, sondern unmittelbar eine Aufforderung zur 
Abgabe von Erstangeboten an die vom öffentlichen 
Auftraggeber ausgewählten Unternehmen.  
 

 
Bei einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
erfolgt keine öffentliche Aufforderung zur Abgabe von 
Teilnahmeanträgen, sondern unmittelbar eine Aufforderung zur 
Abgabe von Erstangeboten an die vom öffentlichen 
Auftraggeber ausgewählten Unternehmen.  
Der Auftraggeber soll zwischen den Unternehmen, die zur 
Abgabe eines Erstangebots aufgefordert werden, 
wechseln und in geeigneten Fällen junge sowie kleine und 
mittlere Unternehmen zur Angebotsabgabe auffordern. 
Eine Begründung ist nicht erforderlich.  
 

 

§ 17 Abs. 15 
Verhandlungs- 
Verfahren 
 
Beschleunigung von 
Verhandlungsverfahren 
ohne 
Teilnahmewettbewerb 
wegen besonderer 
Dringlichkeit 

 
In einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
nach § 14 Absatz 4 Nummer 3 ist der öffentliche Auftraggeber 
von den Verpflichtungen der §§ 9 bis 13, des § 53 Absatz 1 
sowie der §§ 54 und 55 befreit.  
 

 
In einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
nach § 14 Absatz 4 Nummer 3 ist der öffentliche Auftraggeber 
von den Verpflichtungen des Absatz 5 Satz 2, der §§ 9 bis 13, 
des § 53 Absatz 1 sowie der §§ 54 und 55 befreit.  
Bei der Bemessung Angebotsfrist ist in Fällen des Satz 1 
eine Mindestfrist ist nicht zu beachten. Absatz 7 Satz 1 
bleibt unberührt.  
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§ 18 Abs.2 
Wettbewerblicher  
Dialog 
 
 
Bezugnahme auf die in 
der Bekanntmachung 
oder in der 
Aufforderung zur 
Interessensbestätigung 
angegebenen 
Unterlagen 

 
Der öffentliche Auftraggeber fordert eine unbeschränkte Anzahl 
von Unter-nehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs 
öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes 
interessierte Unter-nehmen kann einen Teilnahmeantrag 
abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die 
Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten 
Informationen für die Prüfung ihrer Eignung.  
 

 
Der öffentliche Auftraggeber fordert eine unbeschränkte Anzahl 
von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs 
öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes 
interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag 
abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die 
Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber gemäß § 48 
Absatz 1 geforderten Unterlagen für die Prüfung ihrer 
Eignung.  
 

 

§ 19 Abs. 2 
Innovationspartnerschaft 
 
Bezugnahme auf die in 
der Bekanntmachung 
oder in der 
Aufforderung zur 
Interessensbestätigung 
angegebenen 
Unterlagen 

 
Der öffentliche Auftraggeber fordert eine unbeschränkte Anzahl 
von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs 
öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes 
interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag 
abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die 
Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten 
Informationen für die Prüfung ihrer Eignung.  
 

 
Der öffentliche Auftraggeber fordert eine unbeschränkte Anzahl 
von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs 
öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes 
interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag 
abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die 
Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten 
gemäß § 48 Absatz 1 geforderten Unterlagen für die 
Prüfung ihrer Eignung.  
 

 

 

§ 28 Abs. 1 
Markterkundung 
 
Einbeziehung 
umweltbezogener 
und sozialer Aspekte 
sowie Aspekte der 
Qua- lität und 
Innovation bereits 

 
Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens darf der öffentliche 
Auftraggeber Markterkundungen zur Vorbereitung der 
Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmen über 
seine Auftragsvergabepläne und -anforderungen durchführen.  
 

 
Vor der Einleitung eines Vergabe-verfahrens darf der öffentliche 
Auftraggeber Markterkundungen zur Vorbereitung der 
Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmen über 
seine Auftragsvergabepläne und -anforderungen durchführen.  
 

Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens darf der 
öffentliche Auftraggeber Markterkundungen zur 
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innerhalb der 
Markterkundung  
Elektronische 
Durchführung der 
Markterkundung 
 

Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung 
der Unternehmen über seine Auftragsvergabepläne und -
anforderungen durchführen. Die Markterkundung kann 
auch soziale und umweltbezogene Aspekte, beispielsweise 
der Kreislaufwirtschaft, sowie Aspekte der Qualität und 
Innovation umfassen und auch elektronisch durchgeführt 
werden. 
 

 

§ 29 Abs. 3 
Vergabeunterlagen, Zahlung 
 
Abbau von Hürden durch 
(unternehmensfreundliche) 
Zahlungsmodalitäten 
 
 
Hinweis: 
Abs. 3 wird neu eingefügt 

 
- 

 
Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt nach 
Erfüllung der Leistung. Sie hat in der Regel binnen 30 
Tagen nach Eingang der prüfbaren Rechnung zu 
erfolgen. In geeigneten Fällen sollen frühere Zahlungen, 
Abschlagszahlungen oder Vorauszahlungen im Rahmen 
der haushaltsrechtlichen Vor-gaben vereinbart werden, 
eine Begründung ist nicht erforderlich.  
 

 

 

 

 

§ 35 Abs. 1 
Nebenangebote 
 
Entscheidungs- und 
Äußerungsgebot 
bezüglich 
Nebenangeboten für 
die öffentlichen 
Auftraggeber 

 
Der öffentliche Auftraggeber kann Nebenangebote in der 
Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung zulassen oder vorschreiben. Fehlt eine 
entsprechende Angabe, sind keine Nebenangebote zugelassen. 
Nebenangebote müssen mit dem Auftragsgegenstand in 
Verbindung stehen. 
 

 
Der öffentliche Auftraggeber gibt in der 
Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung an, ob er Nebenangebote zulässt, 
vorschreibt oder ausschließt. Eine Begründung ist nicht 
erforderlich.  
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§ 39 Abs. 5 
Vergabebekanntmachung; 
Bekanntmachung über 
Auftragsänderungen 
 
Fristfestlegung für die 
Bekanntmachung eine 
Auftragsänderung 

 
Auftragsänderungen gemäß § 132 Absatz 2 Nummer 2 und 3 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sind 
gemäß § 132 Absatz 5 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen unter Verwendung der Vorgaben 
der Spalte 38 in Tabelle 2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 in Verbindung mit § 
10a bekanntzumachen.  
 

 
Auftragsänderungen gemäß § 132 Absatz 2 Nummer 2 und 3 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sind 
gemäß § 132 Absatz 5 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen unter Verwendung der 
Vorgaben der Spalte 38 in Tabelle 2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 in Verbindung mit § 
10a spätestens 30 Tage nach der Änderung 
bekanntzumachen.  
 

 

§ 40 Abs. 1 
Veröffentlichung von 
Bekanntmachungen 
 
Klarstellung zu 
Fristberechnungen 

 
Der öffentliche Auftraggeber muss den Tag der Absendung der 
Bekanntmachungen an das Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union nachweisen können.  
 

 
Der öffentliche Auftraggeber muss den Tag der Absendung der 
Bekanntmachungen an das Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union nachweisen können.  
Wird bei der Übermittlung an das Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union ein späterer 
Tag zur Veröffentlichung angegeben, kommt es für die 
Fristberechnungen nicht auf den Tag der Absendung oder 
dessen Bestätigung, sondern auf den angegebenen Tag zur 
Veröffentlichung an.  
 

 

 

 

§ 41 Abs. 1 
Elektronische 
Bereitstellung der 
Vergabeunterlagen 
 
Verweis auf § 29 Abs. 
1 S. 1 zum Umfang 
der 
Vergabeunterlagen 

 
Der öffentliche Auftraggeber gibt in der 
Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung eine elektronische Adresse an, unter der 
die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, 
vollständig und direkt abgerufen werden können.  
 

 
Der öffentliche Auftraggeber gibt in der 
Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung eine elektronische Adresse an, unter 
der die Vergabeunterlagen nach § 29 Absatz 1 Satz 1 
unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen 
werden können.  
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§ 42 Abs. 2 
Auswahl geeigneter 
Unternehmen; 
Ausschluss von 
Bewerbern und Bietern 
 
Berücksichtigung 
der besonderen 
Umstände von 
jungen sowie kleinen 
und mittleren 
Unternehmen bei der 
Auswahl der 
Eignungskriterien 
und -nachweise 
 
Hinweis: 
 
Abs. 2 wird neu 
aufgenommen 
(aus Abs. 2 -alt- wird 
Abs. 3 – neu) 
 

-  
Bei der Auswahl der Eignungskriterien und 
Eignungsnachweise nach § 122 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen sind die besonderen 
Umstände von jungen sowie kleinen und mittleren 
Unternehmen angemessen zu berücksichtigen. Eine 
Begründung ist nicht erforderlich.  
 

§ 42 Abs. 4 
Auswahl geeigneter 
Unternehmen; 
Ausschluss von 
Bewerbern und Bietern 
 
Vereinfachter 
Wertungsvorgang 
(Angebotsprüfung 
vor 
Eignungsprüfung) 
wird Regelfall in der 
Prüfungsreihenfolge 
bei offenen Verfahren 
 
 

 
Bei offenen Verfahren kann der öffentliche Auftraggeber 
entscheiden, ob er die Angebotsprüfung vor der 
Eignungsprüfung durchführt.  
 

 
Bei offenen Verfahren führt der öffentliche Auftraggeber die 
Angebotsprüfung vor der Eignungsprüfung durch.  
 
Er kann von Satz 1 abweichen, soweit ein erhöhter Aufwand 
oder sonstige verfahrensbezogene Gründe 
entgegenstehen. Eine Begründung für die Abweichung ist 
nicht erforderlich.  
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Hinweis: 
 
Abs. 4 wird neu 
aufgenommen 
(aus Abs. 3 -alt- wird 
Abs. 4 – neu) 
 

 

§ 45 Abs. 5 
Wirtschaftliche und 
finanzielle 
Leistungsfähigkeit 
 
 
 
Klarstellung, dass 
insbesondere bei 
jungen Unternehmen 
ein „berechtigter 
Grund“ für Vorlage 
anderer Nachweise 
vorliegen kann 
 

 
Kann ein Bewerber oder Bieter aus einem berechtigten Grund 
die geforderten Unterlagen nicht beibringen, so kann er seine 
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit durch Vorlage 
anderer, vom öffentlichen Auftraggeber als geeignet 
angesehener Unterlagen belegen.  
 

 
Kann ein Bewerber oder Bieter aus einem berechtigten Grund 
die geforderten Unterlagen nicht beibringen, so kann er seine 
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit durch Vorlage 
anderer, vom öffentlichen Auftraggeber als geeignet 
angesehener Unterlagen belegen.  
Ein berechtigter Grund kann insbesondere auch in Fällen 
vorliegen, in denen es sich bei dem Bewerber oder Bieter 
um ein junges Unternehmen handelt. Der öffentliche 
Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen auf die 
Möglichkeit der Vorlage anderer Unterlagen nach Satz 1 
hinweisen.  
 

 

 

§ 48 Abs. 1 
Beleg der Eignung und 
des Nichtvorliegens 
von 
Ausschlussgründen 
 
Angabe des 
Zeitpunkts für die 

 
In der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung ist neben den Eignungskriterien ferner 
anzugeben, mit welchen Unterlagen (Eigenerklärungen, 
Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise) Bewerber 
oder Bieter ihre Eignung gemäß den §§ 43 bis 47 und das 
Nichtvorliegen von Aus-schlussgründen zu belegen haben.  
 

 
In der Auftragsbekanntmachung o-der der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung ist neben den Eignungskriterien ferner 
anzugeben, mit welchen Unterlagen (Eigenerklärungen, 
Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise) Bewerber 
oder Bieter ihre Eignung gemäß den §§ 43 bis 47 und das 
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen zu belegen haben und 
wann welche Unterlage vorgelegt werden muss (mit dem 
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Vorlage von 
Unterlagen 

Angebot oder Teilnahmeantrag oder auf Anforderung des 
öffentlichen Auftraggebers). § 122 Absatz 4 Satz 3 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt 
entsprechend.  
 

 

§ 48 Abs. 2 
Beleg der Eignung und 
des Nichtvorliegens 
von 
Ausschlussgründen 
 
Konkretisierung der 
in § 122 Abs. 3 S. 1 
GWB neu 
eingeführten 
Vorschrift, über 
Eigenerklärungen 
hinausgehende 
Unterlagen im 
Verlauf des 
Verfahrens nur von 
aussichtsreichen 
Bewerbern oder 
Bietern anzufordern 
 
 

 
Der öffentliche Auftraggeber fordert grundsätzlich die Vorlage 
von Eigenerklärungen an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn der öffentliche Auftraggeber Bescheinigungen und 
sonstige Nachweise anfordert, verlangt er in der Regel solche, 
die vom Online-Dokumentenarchiv e-Certis abgedeckt sind. 
 

In den Fällen des § 122 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen fordert der öffentliche 
Auftraggeber die Unterlagen erst nach vorläufiger Prüfung 
entweder der Teilnahmeanträge in Verfahren mit 
Teilnahmewettbewerb oder der Angebote in Verfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb an. Er setzt bei Anforderung der 
Unterlagen eine angemessene Frist zur Einreichung. 
Versäumt ein Unternehmen die Einreichung innerhalb der 
gesetzten Frist, gelten §§ 56 und 57 entsprechend. Soweit 
ein erhöhter Aufwand oder sonstige verfahrensbezogene 
Gründe entgegenstehen, kann der öffentliche Auftraggeber 
von dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt abweichen. Eine 
Begründung für die Abweichung ist nicht erforderlich.  

Wenn der öffentliche Auftraggeber Bescheinigungen und 
sonstige Nachweise anfordert, verlangt er in der Regel solche, 
die vom Online-Dokumentenarchiv e-Certis abgedeckt sind.“ 
 

 

§ 55 Abs. 2 
Öffnung der 
Interessensbestätigungen, 
Teilnahmeanträge und 
Angebote 
 
Verfahrensbeschleunigung 
durch  

 
Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei 
Vertretern des öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an 
einem Termin unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist 
durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen. 

 
Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei 
Vertretern des öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an 
einem Termin unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist 
durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen. 
 
Für elektronisch eingereichte Angebote gilt das Vier-
Augen-Prinzip nach Satz 1 nicht, sofern technisch 
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Abkehr vom 4-Augen-
Prinzips bei Nutzung eines 
revisionssicheren 
elektronischen 
Vergabesystems 

sichergestellt ist, dass die Angebote dauerhaft 
vollständig und unverändert verfügbar sind. 
 
 

 

§ 56 Abs. 2 
Prüfung der 
Interessensbestätigungen, 
Teilnahmeanträge und 
Angebote; Nachforderung 
von Unterlagen 
 
Aufgabe der 
Unterscheidung 
zwischen der 
Nachforderung 
unternehmensbezogener 
und leistungsbezogener 
Unterlagen  

 
Der öffentliche Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter 
unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung auffordern, fehlende, unvollständige oder 
fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere 
Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige 
Nachweise, nachzureichen, zu vervollständigen oder zu 
korrigieren, oder fehlende oder unvollständige 
leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen oder zu 
vervollständigen.  
 
Der öffentliche Auftraggeber ist berechtigt, in der 
Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
festzulegen, dass er keine Unterlagen nachfordern wird.  
 

 
Der öffentliche Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter 
unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung auffordern, fehlende Unterlagen zu 
übermitteln oder unvollständige oder fehlerhafte 
Unterlagen zu ergänzen, zu erläutern, zu vervollständigen 
oder zu korrigieren.  
 

 

§ 60 Abs. 3 
Ungewöhnlich niedrige 
Angebote 
 
Klarstellung, dass es 
sich bei erfolglosem 
Aufklärungsversuch 
eines ungewöhnlich 
niedrigen Angebotes 
in der Regel um ein 
intendiertes 
Ermessen zum 
Ausschluss dieses 
Angebotes handelt 

 
Kann der öffentliche Auftraggeber nach der Prüfung gemäß den 
Absätzen 1 und 2 die geringe Höhe des angebotenen Preises 
oder der angebotenen Kosten nicht zufriedenstellend aufklären, 
darf er den Zuschlag auf dieses Angebot ablehnen. Der 
öffentliche Auftraggeber lehnt das Angebot ab, wenn er 
festgestellt hat, dass der Preis oder die Kosten des Angebots 
ungewöhnlich niedrig sind, weil Verpflichtungen nach Absatz 2 
Satz 2 Nummer 4 nicht eingehalten werden.  
 

 
(3) Kann der öffentliche Auftraggeber nach der Prüfung gemäß 
den Absätzen 1 und 2 die geringe Höhe des angebotenen 
Preises oder der angebotenen Kosten nicht zufriedenstellend 
aufklären, soll er den Zuschlag auf dieses Angebot ablehnen. 
Der öffentliche Auftraggeber lehnt das Angebot ab, wenn er 
festgestellt hat, dass der Preis oder die Kosten des Angebots 
ungewöhnlich niedrig sind, weil Verpflichtungen nach Absatz 2 
Satz 2 Nummer 4 nicht eingehalten werden. 
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§ 64 
Vergabe von Aufträgen 
für soziale und andere 
besondere 
Dienstleistungen 
 
Klarstellung 

 
Öffentliche Aufträge über soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von § 130 Absatz 1 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden nach den 
Bestimmungen dieser Verordnung und unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten der jeweiligen Dienstleistung nach Maßgabe 
dieses Abschnitts vergeben. 
 

 
Öffentliche Aufträge über soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von § 130 Absatz 1 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden nach den 
Bestimmungen dieser Verordnung und nach Maßgabe dieses 
Abschnittes unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
der jeweiligen Dienstleistungen vergeben.  
 

 

§ 65 Abs. 2 
Ergänzende 
Verfahrensregeln 
 
Erhöhung der 
Laufzeitbegrenzung für 
Rahmenvereinbarungen 
über soziale und andere 
besondere 
Dienstleistungen 
 

 
Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf abweichend von § 
21 Absatz 6 höchstens sechs Jahre betragen, es sei denn, es 
liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung begründeter 
Sonderfall vor.  
 

 
Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf abweichend von 
§ 21 Absatz 6 höchstens acht Jahre betragen, es sei denn, es 
liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung begründeter 
Sonderfall vor. 

 

§ 75 Abs. 4 
Eignung 
 
Übernahme der 
Neufassung des § 42 
Abs. 2 auch für die 
Vergabe von 
Architekten- und 
Ingenieurleistungen 
übernommen 

 
Eignungskriterien müssen gemäß § 122 Absatz 4 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit dem 
Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in einem 
angemessenen Verhältnis stehen. Sie sind bei geeigneten 
Aufgabenstellungen so zu wählen, dass kleinere 
Büroorganisationen und Berufsanfänger sich beteiligen können. 
 

 
Eignungskriterien müssen gemäß § 122 Absatz 4 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit dem 
Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem sowie 
dessen Auftragswert in einem angemessenen Verhältnis 
stehen.  
Bei der Auswahl der Eignungskriterien und 
Eignungsnachweise sind die besonderen Umstände von 
kleineren Büroorganisationen und Berufsanfängern 
angemessen zu berücksichtigen.  
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Norm Geltendes Recht Änderung durch den Entwurf des 
Vergabebeschleunigungsgesetzes 

 

6. Vergabestatistikverordnung Vergabestatistikverordnung 
 

§ 2 Abs 2 Nr. 1 
 
Anhebung des 
Schwellenwertes der 
Meldepflicht zur 
Vergabestatistik auf 
50.000 Euro 
 

 
Öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen übermitteln nach der Vergabe 
eines öffentlichen Auftrags die in § 3 Absatz 2 und 3 
aufgeführten Daten, wenn  
 
1. der Auftragswert ohne Umsatzsteuer 25 000 Euro 
überschreitet,  
 
 

 
Öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen übermitteln nach der Vergabe 
eines öffentlichen Auftrags die in § 3 Absatz 2 und 3 
aufgeführten Daten, wenn  
 
1. der Auftragswert ohne Umsatzsteuer 50 000 Euro 
überschreitet,  
 

 

 

 

Folgeänderungen 

1. Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz 

Das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 6. Mai 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
In § 21 Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe „ab einer Höhe von 30 000 Euro“ durch die Angabe mit einem geschätzten Auftragswert ab  
50 000 Euro ohne Umsatzsteuer“ ersetzt. 
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2. Mindestlohngesetz 

Das Mindestlohngesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Juni 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 172) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

In § 19 Absatz 4 wird die Angabe „ab einer Höhe von 30 000 Euro“ durch die Angabe „mit einem geschätzten Auftragswert ab 50 000 
Euro ohne Umsatzsteuer“ ersetzt. 
 

3. Arbeitnehmerentsendegesetz 

Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juni 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 172) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

In § 21 Absatz 4 wird die Angabe „ab einer Höhe von 30 000 Euro“ durch die Angabe „mit einem geschätzten Auftragswert ab 50 000 Euro ohne 
Umsatzsteuer“ ersetzt. 
 
 

 


